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Präsident Dr. Dr. Rundhammer eröffnet die Sit
zung um 9 Uhr. 

Präsident" Dr. Hundhammer: Ich eröffne die 
148. Vollsitzung des Bayerischen Landtags. 

Der Schriftführer verliest das Verzeichnis der 
vorliegenden Entschuldigungen. 

Gräßler, Schriftführer: Nach Artikel 5 Absatz 2 
des Aufwandsentschädigungsgesetzes sind ent
schuldigt oder beurlaubt die Abgeordneten 
Dr. Ankermüller, Dr. Baumgartner, Behringer, 
Dr. Bungartz, Ernst, Haußleiter, Hillebrand, Högn, 
Dr. Keller, Dr. Malluche, Mergler, Piehler, Pösl, 
von Rudolph, Dr. Schedl und Dr. Schweiger. 

Präsident Dr. Hundhammer~ Die· Fraktion der 
CSU teilt unterm 2. Juni mit, daß in den Unter
suchungsausschuß für Filmkredite an Stelle des 
Herrn Abgeordneten Ortloph der Herr Abgeord
nete Heinrich Junker delegiert wird. - Dagegen 
erhebt sich keine Erinnerung. 

Meine Damen und Herren! Am kommenden 
7. Juni feiert der Herr Kollege Jean Stock seinen 
60. Geburtstag. 

(Allgemeiner Beifall) 

Ich bringe ihm hierzu unsere herzlichsten Glück
wünsche zum Ausdruck Der Herr Kollege Stock 
ist sehr frühzeitig - schon als Sechsundzwanzig
jähriger - in den Bayerischen Landtag eingezo
gen. Er gehört also wegen dieses frühen Eintritts, 
nicht-weil er so alt wäre, zu den Veteranen der 
parlamentarischen Arbeit bei uns. Ich hoffe, daß 
ihm die Frische der Arbeitskraft, die er vor allem 
als Vorsitzender des Ausschusses für Rechts- und 
Verfassungsfragen beweist, noch recht lange er
halten bleibt. 

(Allgemeiner Beifall) 

Der Herr Kollege Stock erbittet das Wort. 

Stock (SPD): Herr Präsident,' werte Kolleginnen 
und Kollegen! Ich danke Ihnen recht herzlich für 
die freundlichen Worte, die Sie mir anläßlich des 
„Sechzigsten" gewidmet haben, ebenfalls den Kol
leginnen und Kollegen für den Beifall, den sie 
dabei gezollt haben. Ja, es stimmt, ich bin lange 
Zeit der Benjamin des Bayerischen Landtags ge
wesen. Da weht einem doch so mancher Wind 
um die Ohren und die Nase, und man hat in die
sem Hohen Hause so mancherlei miterlebt. Es ist 
immer mein Bestreben gewesen, mit allen Kol
legen auf 'gutem Fuß zu stehen, und ich habe -
das wird mir wohl niemand bestreiten - auch 
die Achtung und die Überzeugung des anderen 
gewürdigt. Ich hoffe und wünsche, daß das auch 
in Zukunft so bleibt. Selbstverständlich werde ich 
nach wie vor meine ganze Kraft dem bayerischen 
Staat durch die Mitgliedschaft im Bayerischen 
Landtag zur Verfügung stellen. Nochmals herz
lichen Dank! 

(Allgemeiner Beifall) 

Präsident Dr. Hundhammer: Bevor wir in der 
Tagesordnung fortfahren, schlage ich dein Hohen 
Hause vor, folgende Angelegenheit noch ge-
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schäftsordnungsmäßig zu erledigen. Der Herr Ab
geordnete Euerl hat am 4. März dieses Jahres ge
mäßig Beilage .3946 den Antrag gestellt, daß der 
Landtagsbeschluß vom 18. Dezember 1952 auf Bei
lage 3749 - betreffend die Errichtung einer 
Außenstelle der Bundesanstalt für den Güterkraft
verkehr in Coburg - dahin geändert wird, daß 
im letzten Satz an Stelle des Wortes „Coburg" 
das Wort „Nürnberg" tritt. 

Der Wirtschaftsausschuß war· bei der Behand
lung dieses Antrags der Ansicht, daß der Antrag 
gemäß § 40 der Geschäftsordnung nur auf Ver
langen der Mehrheit des Landtags behandelt wer
den kann, da er während der gleichen Tagung 
gestellt wurde, den gleichen Gegenstand betrifft 
und den gleichen Inhalt hat. Der Ältestenrat, der 
sich in seiner 58. Sitzung am 22. Mai mit der Sache 
befaßt hat, ist zur gleichen Auffassung gekommen. 

Der § 40, auf den ich eben Bezug genommen 
habe, lautet: 

Wenn der Landtag über einen Antrag Be
schluß gefaßt hat, kann ein neuer Antrag, 
falls er den gleichen Gegenstand betrifft 

im vorliegenden Fall den Sitz der Bundes-
anstalt für den Güterkraftverkehr -

und den gleichen Inhalt hat, während der 
gleichen Landtagstagung nur auf Verlangen 
der Mehrheit des Landtags, frühestens nach 
Ablauf von 30 Tagen, wieder eingebracht 
werden. 

Nun fragt es sich, ob die Mehrheit des Land
tags damit einverstanden ist, daß der Antrag be
handelt wird, ihn also unterstützt. - D~r- Herr 
Abgeordnete Euerl erbittet das Wort dazu; ich 
bemerke ausdrücklich: nur zur geschäftsordnungs
mäßigen Behandlung der Sache. 

Euerl (CSU): Herr Präsident, Hohes Haus! Ich 
kann mich weder der Auffassung des Wirtschafts
ausschusses noch der des Ältestenrats anschließen, 
daß in diesem Falle der § 40 der Geschäftsordnung 
in Frage komme. Würden wir diese Angelegenheit 
so behandeln, so würden wir damit einen Präze
denzfall schaffen, der bei anderen ähnlichen Ge
legenheiten ebenfalls zu einer entsprechenden An
wendung des § 40 führen würde; Weder in der 
Vorverhandlung noch in der Ausschußverhandlung 
über diese Angelegenheit ist jemals die Stadt Nürn
berg als Sitz der Bundesanstalt für den Güterkraft
verkehr in die Debatte geworfen worden. Hier han
delt es sich lediglich um die Änderung eines Be
schlusses, wie sie jederzeit auch in einer anderen 
Sache durchgeführt ·werden könnte.· Ich möchte 
daher das Hohe Haus bitten, dem Antrag zuzu
stimmen, daß der§ 40 nicht angewandt werden soll 
und die Angelegenheit im Geschäftsordnungsaus
schuß entsprechend zu behandeln ist. 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Herr Abgeord
nete Euerl hat nun eine zweite Entscheidung be
antragt, nämlich die grundsätzliche, ob in diesem 
Fall der § 40 der Geschäftsordnung überhaupt an-

gewandt werden soll. Der Wirtschaftsausschuß und 
der Ältestenrat sind beide der Meinung, daß dieser 
Paragraph anzuwenden ist. - Herr Abgeordneter 
Dr. Eberhardt? 

(Abg. Dr. Eberhardt: Ich wollte dazu noch 
kurz sprechen, Herr Präsident!) 

- Bitte! 

Dr. Eberhardt (FDP): Herr Präsident, meine Da
.men und Herren! Ich glaube, der Herr Kollege 
Euerl irrt doch. Es kommt ja nicht auf den zufällig 
gewählten Namen an, sondern auf den Grund
gedanken, und der Grundgedanke bestimmt den 
Inhalt, 

(Abg. Euerl: Das ist keine sachliche Änderung!) 

nämlich die Bestimmung eines Ortes. Der Gegen
stand, um den es sich handelt, besteht darin, daß 
für eine Dependance der Bundesanstalt ein Ort 
innerhalb Bayerns vorgeschlagen werden soll. Der 
Name des Ortes selbst bestimmt weder den Inhalt 
noch den Gegenstand, sondern ist eine Folge des 
Grundsatzes. 

(Abg. Euerl: Das ist Wortklauberei!) 

Infolgedessen ist die Meinung sowohl des Aus
schusses wie des Ältestenrates richtig. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wir stimmen ab. 
Wer der Auffassung des Herrn Abgeordneten Euer 1 
beitritt, daß der § 40 der Geschäftsordnung in die
sem Fall. überhaupt nicht angewandt werden soll, 

. m00 "i,..h. vom Platz erheben. - Das ist die Min
derheit; ..:.'"' Auffassung ·des Herrn Abgeordneten 
Euerl wird vom Plenum nicht geteilt. 

Wir kommen dann zu der zweiten Abstimmung, 
um festzustellen, ob im Plenum eine Mehrheit dafür 
vorhanden ist, daß der Antrag Euerl dem zustän
digen Ausschuß zur Behandlung zugewiesen wer
den soll. Wer den Antra:g Euerl insofern unter
stützt, wolle sich vom Platz erheben. - Das ist die 
Mehrheit. Der Antrag geht an den Wirtschaftsaus
schuß zur Beratung. 

Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein. Es 
ist der Antrag gestellt, die Ziffer 16 vorwegzu
nehmen: 

Antrag der Abgeordneten Stock, Hauffe und 
F1·aktion, Meixner, Donsbe1·ger und Fraktion, 
Dr.Baumgartner,§aukel und Fraktion, Dr.Stro
sche, Simmel und Fraktion, Bezold und Frak
tion betreffend Entwurf eines Gesetzes üb~r 
die Gewährung von vorläufigen Renten an 
Personen, die durch Beseitigung von Versor
gungseinrichtungen. einen Versorgungsschaden 
erlitten haben (V ei·sorgungsschadenrentenge
setz) - Beilage 4042 -. 

Über die Beratungen des Ausschusses für Rechts
und Verfassungsfragen wird dei: Herr Abgeordnete 
Prandl berichten, über· die Beratungen des Aus..: 
schusses für den Staatshaushalt der Herr Abge
ördnete Lanzinger. Grundlage für beide Ausschuß
]Jerichte ist die Beilage 4153. Ich frage das Hohe 
Haus, ob gegen die Änderung der Tagesordnung 
eine Erinnerung besteht. - Das ist nicht der. Fall. 
Ich erteile das Wort dem ersten Bedchterstatter, 
Herrn Abgeordneten Prandl. 

2 
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Prandl (SPD), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Rechts- und Verfassungsfragen befaßte sich in vier 
Sitzungen und drei Unterausschußsitzungen mit 
dem auf Beilage 4042 vorliegenden Gesetzentwurf 
für ein Versorgungsschadenrentengesetz. Dieses 
Gesetz sieht für den Personenkreis, dessen Versor
gungseinrichtungen untergegangen sind, vorläufige 
Rentenleistungen vor. Die Veranlassung zu dem 
Gesetzentwurf gab ein Antrag H au ff e auf Bei
lage 3500 vom 6. November 1952. Berichterstatter 
im Rechts- und Verfassungsausschuß war ich, Mit
berichterstatter Abgeordneter Donsberger. 

Auf Gru:tia des Ergebnisses der ersten Beratun
gen brachten die Abgeordneten S t o c k und 
Hauff e einen Gesetzentwurf ein, dem nachträg
lich alle Fraktionen beigetreten sind. Bei den sehr 
gründlichen Beratungen des Unterausschusses, an 
denen sich alle Mitglieder beteiligten, wurde der 
Gesetzentwurf auf Beilage 4042 in die Form ge
bracht, wie sie jetzt auf Beilage 4153 vorliegt. Bei 
der Schlußabstimmung, welche in der 154. Sitzung 
des Ausschusses stattfand, wurde dem Gesetz ein
stimmig die Zustimmung gegeben. Ich bitte um 
Ihre Zustimmung im selben Sinne. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt der Bericht 
über föe Verhanidlungen des Ausschusses für den 
Staatshaushalt, den der Herr A.lbg.eordnete Lanzin
ger erstattet; ich erteile ihm das Wort. 

Lanzinger (BP), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine IDamen und Herren! Der Ausschuß für den 
Stiaatshausihalt hat sich in seiner 192. :und 194. Sit
zung mit dem auf Beilage 4153 vor.Hegenden Ge
setzentwu:vf !beschäftigt. Berichterstatter war ich, 
Mitberichterstatter der Herr !Kollege Op den Orth. 

Das iProtokoll des Ausschusses umfaßt 65 Druck
seiten; ich 'k,ann bei der ·Berichterstattung ia1so nur 
in großen Zügen ·berichten und muß mich im we
sentlichen aiuf -föe Punkte beschränken, in denen 
die Beschlüsse des Ausschusses für den Staatshaus
halt von denen deis Ausschusses für Rechts- und 
Vedassungsfrag·en abweichen. 

In der ersten Sitzung des Ausschusses für den 
StaatshausQ-i,alt richtete der Be r i c h t er s t a t t e r 
vor Eintritt in die Behandlung des Gesetzes ein
zelne Fragen an die Regierung und bat um Aus
kunft, um welche Organisationen unJd Unterstüt
zungsikassen ·es sich han!dJe, wer ihr seinerzeit ein
gezogenes Vermögen besitze und wer e:s verwalte 
inwieweit die Organis,ationen be-reits im Ziuge de; 
Wiedergutmachung entschädigt wurden und inwie
weit ·eventuell V'erhandlung~n schweben; ob in an
deren Bundeslän,dern äihnliche Gesetze wie das zu 
verabschieldende bestünden, wie hoch dort die Ren
ten seien unid ob andere '.Bundesländer Zuschüsse 
oder Renten gewähren; oib es überhaupt noch einen 
Zweck ha·be, ein bayerisches Sondergesetz zu erlas
sen; da in Bonn bereits über ein entsprechendes 
Bunqesgesetz beraten werde, und schließlich, O'b 
nicht für den Staat eventuell eine günstig,ere Lö
sung herauskäme, wenn eine lBeitragsnachzahlung 
an Versicherungsträger .erwogen weride, 1die diann 
verpflichtet seien, die Versorg1ung zu üibernehmen. 

Auf dies1e Anfragen gab Ziunächst einmal Herr 
Kollege Ha ud: f e eine Erklärung ab, die im all
gemeinen d~e wesentlichsten Fragen beantwortete. 

Der R e ig i er u n g 'Sv 'e r t r e t e r führte dann 
zur Hauptanifrage 1aus, in Hessen erhieHen ehe
malige Gewerkschafts.funktionäre aus Mitteln des 
Härtefonds Unterhaltsbeiträge in Jföhe von mo
natlich 50 DM, ihre Witwen in Höhe von 25 DM. 
In Württemberg-Baden ·zum Beispiel bestehe ein 
A1bkommen vom 27. Oktober 1950 zwischen dem 
Deutschen Ge1VVer kschaftsbiund,. L,andesbe,zir'k Würt
temberg-Baden, unld 1dem Land Württe_mberg7 Ba
den, wonach frülher.e Angestellte der Gewerkschaf
ten, die durch Z·erschfagung :förer Unterstützungs
einrichtungen ilhre Altersversorgung verloren ha
ben, -gewisse Wielderg.utmachun:gsleästungen erhal
ten. Es wurden dann Beträge genannt,· und zwar 
12 Prozent des RM-Betriags in lD-Mark für die Zeit 
vor dem J1Uli 1948 uil!d für ldie Zeit 1a1b 1. J1uli 1948 
bis 30. September 1950 für die ersten 50 RM 25 DM 
und vom Mehrbefa:oag 20 Prozent in lD-Marik. 

In Nordrhein-Westfalen er1hielten .ehemalige Mit
glieder aufgelöster Versorgungs:kassen nach dem 
Gesetz über rdte Wiedergutmachung 'VOD Schäden 
aus Anlaß der Aufiösun:g von Versorgungskassen 
aus politischen Gründen folgende· Leis1Jungen: bei 
Erreichung des 65. Lebensjahres eine monratliche 
Rente von 233 DM und für j·edes Kind unter 
18 Jahren 23 DM, Witwen ohne Rücksicht auf den 
Gmd der Erwerbsfäihigkeit monatlich 140 DM. 

In den übrigen Bundesländern beste!ht nach den 
Ausführungen des Regierun:gsvertreters ,eine ge
sonderte R·eg;el.ung nicht. 

Dem Bundestaig lieg·e, · ·so führte Ministerialrat 
Dr. H e b 1e da weiter aus, der Entwurf eines iBun
deswiedergutmachungsgesetz·es der SPD vor. 
Aiußerldem ha·be der Bu111desnat der Bundesregie
rung den Ent·wurf eines Bundesentschäd.igungsge
setzes. zugeleitet mit der iBitte, ihn dem .Bundest·ag 
vonziulegen. Der Regierungsv·ertl'eter schloß mit 
dem Hinweis, alles -dränge darauf, das Bundesent
schäld'ig.ungsgesetz noch in dies1er iSitiungsper:iode 
des ßiundestags ZlU v·erabscMeden. Das wende auch. 
möglich sein. 

Das bayerische Gesetz, das zur Ver'a1bschiedung 
vorliege, wer·de mit dem Inkrafttret·en des ißundes
gesetzes 1außer Kra·ft treten. Es sei :zJU bedenken, 
daß es eine gewiss·e rückwirmende- Krad:t ihabe. 
D~r B e r i c h t 1e r s t a t t 'e r erinnerte sodann 

daran, d1aß rroch nicht •aUe Fragen beantwortet 
seien. Wenn der ge,g·enwärtiige Bundestag das Bun
desgeset•z tatsächlich noch v·erabschieden sollte, so 
mÜ'ss.e er :fragen, o:b es sich denn noch lohne, wegen 
eines Zeitraums von B Wochen ein bay.erisches 
Zwischen:gesetz rz.u erfassen. Außerdem erhielten 
seines Wissens die in Frage kommenden Personen 
'Seit 1951 Vorsch;ußrenten. Damit könne man doch 
die Hä·rtefälle 1aiuch noch für die nächsten Wochen 
überbrücken. Es sei nicht zu übersehen, -daß die 
Regelungen aller andel'en Bundesländer mit Aus
naihme derjenigen von Nordrhein-Westfalen gerin
gere >Renten vorsehen. 

In der ,zweiten Sitzung, in der .der Rausihalts
ausschuß zum Schluß der Beratung gekommen ist, 
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hielt es der A'bgeoridnete E u e r 1 für notwendig, 
vor Erlaß des Gesetz·es z;u prillen, wie hoch sich 
die Vermögenswerte belief.en die an die Nachfolge
organisationen der DAF - die Gewerkschaften· 
und idi:e DAK - übergegangen sind. Er wisse von 
einem Veriband, daß Millionenvermöge:q in den 
Besitz der Gewerkscha1ften und der DAIK überge
gangen seien. Wenn die Organisationen schon di·e 

0 

Vermögenswerte übernommen !hätten, müßten sie 
auch die Verpflichtungen mitübernehmen. 

Abgeordneter Ha u·fif.e stelJte sich auf. den 
Standpu!llkt, für die au:flgelösten Unterstützungs
verein~gungen gebe es lk:einen Rechtsnachfolger. 
Man müsse zwischen 'Clen Gewerkschaften u111d den 
Unterstüt:z.u111gsvereiinignmgen und Pensionskassen 
unt·ersch·eiden. 

An der weiteren Debatte beteiligten sich neben 
den Abgeordneten H a u f f e und B e i e r noch 
verschiedene andere Kollegen. Der B er i c h t -
e r s t a t t e r erklärte, daß es notwendig gewesen 
wäre, dem Ausschuß vor der Beratung eine Liste 
zuzuleiten,, aus der die Mitglieder des Ausschusses 
hätten ersehen können, um welche Organisatio
nen und Versorgungsträger es sich handle. Man 
hätte sich dann mit diesen Verbänden eingehend 
beschäftigen können. Es sei die Frage, ob sich 
unter den Verbänden solche Versorgungsträger 
befinden, die mit Bayern überhaupt nichts zu tun 
hätten. Ferner sei zu prüfen, welche Verbände im 
Zuge der Wiedergutmachung bereits voll entschä
digt worden seien und daher auch zu den Lasten 
herangezogen werden müßten. ' 

Abgeordneter H a a s und vor allen Dingen der 
Abgeordnete H o f m an n Leopold trugen wesent
lich dazu bei, die bestehenden Unklarheiten zu be"'
seitigen, so daß der Ausschuß dann zu der Auf
fassung kam, man müsse dieses Unrecht und diese 
Benachteiligung unter allen Umständen beseitigen. 
Besonders der Abgeordnete R a b e n s t e i n be
zeichnete es als einen Akt sozialer Gerechtigkeit, 
diesen alten Leuten zu helfen. 

Der Abgeordnete Dr. Li p p e r t wandte sich 
gegen die vom Abgeordneten Haas vertretene 
Meinung, daß diesem Gesetzentwurf ein innerer 
Widerstand entgegengesetzt würde. Das treffe 
nicht zu. Die Auschußmitglieder müßten aber von 
vornherein vollständige Klarheit haben. 

Es wurde dann in die E i n z e l b e r a t u n g 
eingetreten. Der V o r s i t z e n d e sah es zunächst 
als einen Widerspruch zum Rechtsstaatsgedanken 
an, wenn der Exekutive überlassen bliebe, wieweit 
der Kreis der unter die Verordnung fallenden 
Organisationen gezogen wird. Einer nachträglichen 
Änderung der Verordnung stehe nichts im Wege. 
Der Vorsitzende schlug dann vor, entgegen dem 
Beschluß des Rechtsausschusses den Nachsatz hin
zuzufügen: „Die Verordnung bedarf der Zustim~ 
mung des Landtags." Der Ausschuß billigte diesen 
Vorschlag einstimmig. 

§ 2 Absatz 1 wurde nicht verändert. Auch § 2 
Absatz 2 wurde unverändert angenommen. 

Zu § 3, Absatz 1 Ziffer 2 stellte Abgeordneter 
Dr. Schi er einen Abänderungsantrag, der im 
Ausschuß abgelehnt wurde. Ich darf mich darauf 
beschränken, diesen Abänderungsantrag zu er
wähnen, weil er heute dem Hohen Haus vorliegt 
und dieses sich noch damit beschäftigen muß. 

(Unruhe - Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Hundhammer: Meine Damen und. 
Herren! Ich möchte doch bitten, au:f die Glocke des 
Präsidenten zu achten und die Unterhaltung nicht 
gar so laut zu führen. - Der Berichterstatter hat 
das Wort. 

Lanzinger (BP), Berichterstatter: Der Antrag des 
Herrn Dr. Schier löste eine lange Debatte aus. Da 
Ihnen der Abänderungsantrag vorliegt, glaube ich 
darauf verzichten zu können, auf Einzelheiten ein
zugehen. 

Der § 4 wurde· vor allen Dingen vom B e r i c h t -
erstatte r kritisiert. Er führte aus, es dürfe nicht 
mit der Entnazifizierung neu begonnen werden. Es 
müsse berücksichtigt werden, daß in den Konzen
trationslagern nicht nur anständige Widerstands
kämpfer gesessen hätten, sondern auch solche, die 
auf Grunc;i krimineller Vergehen in die Kz's ein
geliefert wurden. Der Regierungsvertretp· .-aoe im 
Rechts- und Verfassungsausschuß erklärt; daß der
jenige keinen Rentenanspruch habe, der zwar als 
Widerstandskämpfer im KZ gesessen, nach seiner 
Entlassung daraus aber aus Gründen der wirt
schaftlichen Selbsterhaltung seiner Familie und um 
vor Verfolgungen Ruhe zu haben, der Partei bei
getreten sei, während ein anderer, der zum Bei
spiel vor und nach dem. Zusammenbruch auf Grund 
k_rimineller Handlungen sich aus der menschlichen 
Gemeinschaft ausgeschlossen habe, einen Renten
anspruch hätte. Nach der geltenden Rechtsprechung 
werde bei jedem Mitglied der NSDAP vermutet, 
daß es Vorschub geleistet habe. Sei der Betreffende 
jedoch aus der Partei wieder ausgetreten und habe 
er infolgedessen unter Verfolgung zu leiden gehabt, 
dann werde die frühere Zugehörigkeit milder be
urteilt. 

Ministerialrat Dr. Hebe da erklärte dazu, Par
teimitgliedschaft ohne Widerstandsleistung sei 
grundsätzlich als Vorschubleisten anzusehen. Dies 
sei die ständige Judikatur der Entschädigungs
kammern. Nur in den Fällen, in denen nachträg
lich Widerstand geleistet worden sei, könnten die 
Entschädigungskammern auf den jeweiligen Ein
zelfall eingehen und zu einer gegenteiligen Auf
fassung kommen. 

Dieser § 4 löste eine sehr umfangreiche Debatte 
aus. Zum Schluß schlug der B er i c h t e r s t a t -
t e r vor, den § 4 ganz zu streichen. Es wurde dann 
darauf hingewiesen, der Rechts- u:µd Verfassungs
ausschuß habe lediglkh den Punkt 2 und 3 dieses 
Kapitels gestrichen wissen wollen. Diese Strei
chung empfand der Abgeordnete Hauff e als un
schön und gab der Meinung Ausdruck, die Punkte 
2 u.nd 3 sollten wieder aufgenommen werden. 

Der Vorsitzende hielt diesen Vorschlag für 
gut, glaubte aber, er gehe nicht weit genug. Im 
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Anerkennungsgesetz wolle man den Typ der Ver
folgten festlegen, während man bestimmten Leu
ten hier Rechtsansprüche gewähre. Besser sei es, 
das Wort „erheblich" hineinzuschreiben; dann falle · 
die reine Mitgliedschaft nicht darunter. Durch 
diese Fassung würden die durch die Rechtspre
chung geschaffenen Bedenken geklärt. Außerdem 

·gebe diese Maßnahme auch eine Richtlinie für die 
Wiedergutmachung. Ziffer 2 und 3 sollten wieder 
aufgenommen werden. 

Der B e r ich t e r s t a t t er befürchtete, durch 
diese Lösung werde eine Ermessensfrage geschaf
fen, bei der zu klären sei, wer „erheblich Vor
schub geleistet" habe. Er bleibe zunächst auf sei
nem Antrag bestehen. 

Der V o r s i t z e n d e erwiderte darauf, mari 
müsse mindestens in Gruppe I oder II eingestuft 
sein, wenn der Begriff „erheblich" angewendet 
werden könne. Man könne ausdrücklich bei den 
Erörterungen festlegen, daß der einfache Mitläufer 
nicht unter diesen Begriff falle. 

Auf Grund der Debatte und der Äußerungen 
verschiedener Abgeordneten schlug der Be r i eh t
e r statte r folgende Fas~mng für § 4 vor: 

Kein Recht auf Rente hat, wer 

1. der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
erheblich Vorschub geleistet hat, 

2. nach dem 8. Mai 1945 rechtskräftig zu 
Zuchthausstrafe von mehr als 3 Jahren ver
urteilt wurde, 

3. nach dem 8. Mai 1945 der bürgerlichen 
Ehrenrechte verlustig erklärt wurde. 

Der M i t b e r i c h t e r s t a t t e r und der Ab
geordnete H a u f f e schlossen sich diesem Vor
schlag an. Die vom Berichterstatter vorgeschlagene 
Fassung wurde sodann gegen 3 Stimmen ange
nommen. 

Bei § 5 befürchtete der Berichterstatter, 
durch die neue Formulierung werde keine Klar
heit und auch kein volles Recht geschaffen. Er 
glaube, manche Anspruchsberechtigten würden 
weniger hohe Beträge bekommen, als sie bean
spruchen könnten. Sowohl der Regierungsentwurf 
wie der Entwurf des Rechts- und Verfassungsaus
schusses sähen eine einheitlich bemessene Rente 
vor, um eine größere Verwaltungsarbeit zu erspa
ren. Um aber eine Bevorzugung beziehungsweise 
Benachteiligung zu verhindern, schlug· er folgende 
Fassung vor: 

(1) Die Rente wird auf den Betrag festgesetzt, 
den der Begünstigte erhalten würde, wenn die 
Versorgungseinrichtung oder der Versorgungs
träger nicht beseitigt oder in der Leistungs
fähigkeit nicht beeinträchtigt worden wäre. 

Im Anschluß an diesen Vorschlag kam es zu 
einer längeren Debatte. Vor allen Dingen stellte 
der Abgeordnete H a u f f e heraus, die im Gesetz 
vorgesehene Regelung werde nur deshalb geschaf
fen, weil es sich erstens nur um ein Übergangs- . 
gesetz handle, um keine endgültige, sondern nur 

um die vorläufige Lösung, und weil - das war 
der Haupteinwand - eine ungeheure Verwal
tungsarbeit entstünde, wenn man in den einzelnen 
Fällen den wirklichen Anspruch ausrechnen wollte. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r sah die von Ab
geordneten Hauffe vorgetragene Auffassung als 
begründet an. 

Der Vorsitzende machte darauf aufmerk-
• san1, man bestreitet in Bayern, der Schuldner die

ser Leistungen zu sein, da der Schuldner an sich 
die Versicherungsträger oder der Bund seien. 

· Ministerialrat Dr. Hebe da wies darauf hin, 
der Entwurf des Finanzministeriums habe nur 
200 DM vorgesehen, der Rechts- und Verfassungs
ausschuß aber habe diesen Betrag auf 250 DM er
höht. Zu dem Betrag von 200 DM sei das Finanz
ministerium durch Heranziehung des Umstellungs
verhältnisses des Bundesrentengesetzes gekommen., 
Nach dem J:!,entengesetz würden die ersten 70 DM 
im Verhältnis 1:1, weitere 30 DM im Verhältnis 5:1 
und der darüber hinausgehende Betrag im Ver
hältnis 10: 1 umgestellt. 

D;er Berichterstatter erklärte, er habe 
ganz bewußt zunächst vorgeschlagen, es bei einem 
Pauschalbetrag von 200 DM zu belassen, weil bei 
einem Betrag von 250 DM Bayern wiederum an 
der Spitze der anderen Länder liege und die Ge
fahr entstünde, daß sich ein Gefälle nach Bayern. 
hinein ergebe. Man dürfe keinen Anreiz bieten, 
daß Menschen deshalb nach Bayern hereinströmen, 
weil hier eine bessere Versorgung gewährleistet 
ist. 

Diesen Ausführungen wurde von Ausschußmit
gliedern entgegengehalten, daß dem ja der § 3 ent
;segenstehe. 

Zum Schluß konnte sich auch der B e r i chi -
e r s t a t t er dieser Meinung anschließen, und es 
wurde beschlossen, den § 5 in der· Fassung des. 
Rechts- und Verfassungsausschusses anzunehmen. 

Lediglich für Absatz 2 bat Ministerialrat 
Dr. Hebe da, das Wort „Anspruchsberechtigten" 
durch das Wort „Begünstigten" zu ersetzen, da im 
Gesetz überall von „Begünstigten" gesprochen 
werde. Würde das Wort nicht geändert, entstünde 
im Gesetz ein neuer Begriff, der zudem nicht 
richtig sei, da der bayerische Staat zur Leistung 
nicht verpflichtet sei. 

Der V o r sitz e n d e unterstützte diese Bitte, 
da die Gefahr bestehe, daß mit dem Wort „An
spruchsberechtigter" unter Umständen ein Präju
diz geschaffen werde, als ob Bayern von vorn
herein zu Leistungen verpflichtet sei. 

Der Ausschuß für den Staatshaushalt schloß sich 
der Meinu,ng des Regierungsvertreters an und 
wandelte in § 5 Absatz 2 das Wort „Anspruchs
berechtigter" in „Begünstigter" um. 

Zum Absatz 3 schlugen b e i de B e r i c h t -
erstatte r Zustimmung in der Fassung des 
Rechts- und Verfassungsausschusses vor. Er wurde 
angenommen. 
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Für Absatz 4 empfahl Ministerialrat Dr. Hebeda 
eine stilistische Änderung, die einstimmig ange
nommen wurde. 

Die §§ 6 und 7 wurden in der Fassung des 
Rechts- und Verfassungsausschusses gebilligt, 
ebenso die §§ 8, 9 und 10. 

Zu einer längeren Aussprache kam es über den 
§ 11. Der B er ich t erstatte r beantragte zu
nächst Zustimmung mit der Einschränkung, daß 
das Umwertungsverhältnis wieder auf die Höhe des 
Entwurfs 5:1 gebracht wird und nicht 2:1 beträgt, 
wie der Rechts- und Verfassungsausschuß be
schlossen habe. Das Verhältnis 2:1 erscheine ihm 
mit R.ücksicht auf die allgemeine Aufwertung als 
zu weitgehend. 

Ministerialrat Dr. Hebe da wies darauf hin, 
daß ihm § 11 nicht vorgelegt worden sei; das 
Finanzministerium könne sich mit § 11 auch nicht 
einverstanden erklären. 

Der Vorsitzende äußerte noch das Beden
ken, daß sich dieses Umstellungsverhältnis mit 
dem Währungsumstellungsgesetz nicht verein
baren lasse. Darauf erwiderte Ministerialrat 
Dr. He b e d a , nach dem Entschädigungsgesetz 
gebe es für die Verfolgten das günstigere Umstel
lungsverhältnis von 10:2. 

Später betonte Ministerialrat Dr. Hebeda noch
mals nachdrücklich, daß das Finanzministerium 
von vornherein gegen § 11 sei. Wenn von einer 
Umstellung überhaupt die Rede sei, könne sich 
das Finanzministerium höchstens mit dem Umstel
lungsverhältnis des Entschädigungsgesetzes ein
verstanden erklären. 

Der V o r s i t z e n d e hielt die ganze Bestim
mung für unorganisch innerhalb des ganzen Ge
setzes. Entweder müßten die Renten in der Höhe 
übernommen werden, wie sie nach Maßgabe der 
Versicherungsbedingungen und der Währungs
bedingungen sowie der Leistungsfähigkeit des 
Versicherungsträgers bezahlt werden müßten, oder 
es müsse ohne Rücksicht darauf ein Durchschnitts
betrag festgestellt werden mit der Möglichkeit, 
nach oben oder unten aus;mweichen, falls sich Un
gerechtigkeiten ergeben. 

Auf Grund dieser Ausführungen beantragte der 
B e r i c h i e r s t a t t e r die Streichung des Para
graphen. Der Mi t b e r i c h t e r s t a t t er bat um 
Annahme des § 11. Der V o r s i t z e n d e griff 
noch einmal in die Debatte ein und bedauerte, daß 
sich der Rechts- und Verfassungsausschuß in die
sem Fall mit einer Frage befaßt habe, die er nicht 
ganz durchschauen konnte. Die Bestimmung des 
§ 11 verstoße gegen den Sinn des Gesetzes. Zum 
Schluß machte auch der Abgeordnete H o f m an n 
den Vorschlag, den § 11 zu streichen. Der Mit -
b er ich t erstatte r war auf Grund der Aus
führungen des Vorsitzenden und des Regierungs
vertreters ebenfalls damit einverstanden,· daß § 11 
gestrichen wird. 

In der Abstimmung kam der Haushaltsausschuß 
einstimmig zu einer Streichung des § 11. 

Die §§ 12, 13 und 14 wurden unverändert an
genommen. 

Ich bitte das Hohe Haus, sich den Vorschlägen 
des Haushaltsausschusses anzuschließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Meine Damen und 
Herren, ich schlage vor, die allgemeine und die be
sondere Erörterung miteinander zu verbinden. -
Widerspruch erfolgt nicht. 

Zu dem Gesetzentwurf liegt folgender Abände
rungsantrag Dr. Strosche und Fraktion, Beier und 
Fraktion, Dr. Eberhardt und Fraktion vor: 

Der Landtag wolle beschließen: 

1. § 3 Abs. 1 Ziff. 2 erhält folgende Fassung: 

„als Vertriebener im Sinne von § 11 des Ge
setzes über den Lastenausgleich (Lastenaus
gleichsgesetz - LAG) vom 14. August 1952 
(BGB!. I S. 446) am Stiphtag seinen Wohnsitz 
noch in den Vertreibungsgebieten hatte, nach 
diesem Zeitpunkt ausgewandert ist oder aus
gesiedelt wurde und seinen Wohnsitz 
rechtmäßig im Lande Bayern ge
nommen hat." 

2. § 3 Abs. 1 Ziff. 4 erhält folgende Fassung: 

ani Stichtag seinen Wohnsitz im sowjeti
schen Besatzungsgebiet hatte, aus Gründen, die 
den nationalsozialistischen Verfolgungsgründen 
entsprechen, mit Gefahr für Leib und Leben 
oder für die persönliche Freiheit bedroht war 
und im Wege der Notaufnahme im Sinne des 
Gesetzes über die Notaufnahme von Deutschen 
im Bundesgebiet (Notaufnahmegesetz) vom 
26. August 1950 (BGB!. I S. 367) dem Lande 
Bayern zugewiesen wurde o d e r i m W e g e 
der Familienzusammenführung zu 
s e i n e m E h e g a t t e n o d e r a rs h i 1 f s b e -
dürftiger Geschädigter zu seinen 
K i n d e r n z u g e z o g e n i s t und hier im 
Zeitpunkt der Verkündung dieses Gesetzes 
seinen Wohnsitz begründet hat." 

Zu dem Bericht selber möchte ich bemerken, daß 
wohl ein einstimmiger Ausschußbeschluß vorliegt, 
daß es sich aber hier um einen Gesetzentwurf han
delt, zu dem also schon ein Bericht zu erstatten ist 
im Gegensatz zu bloßen .Anträgen, über die bei 
einstimmigen Ausschußbeschlüssen nicht berichtet 
wird. · 

Liegt eine Wortmeldung zur Aussprache vor? -
Herr Abgeordneter Riediger, ich erteile Ihnen das 
Wort. · 

Riediger (BHE): Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Gestatten Sie, daß ich zu dem Ihnen vor:
liegenden Abänderungsantrag kurz Stellung nehme! 
Er bezieht sich auf die Ziffern 2 und 4 des § 3, in 
dem der anspruchsberechtigte Personenkreis im 
Anschluß an die Bestimmungen in den §§ 1 und 2 
nach der zeitlichen Seite hin näher bestimmt wird. 
Während in Ziffer 1 als Stichtag der 1. Januar 1947 
festgelegt wird, enthalten die Ziffern 2 und 4 für 
Vertriebene, Heimkehrer und Sowjetzonenflücht
linge - sofern bei ihnen natürlich die materiellen 

3 
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Vo.raussetzungen gegeben sind - im Hinblick auf 
ihr besonders hartes Schicksal nach Kriegsende 
terminmäßig eine gewisse Ausweitung. Wir sollten 
nun grundsätzlich bemüht sein, dabei eine Fassung 
zu finden, die es ermöglicht, daß tatsächlich kein 
im Sinne des vorliegeriden Gesetzes Geschädigter 
nur deshalb ausgeschlossen bleiben muß, weil er 
auf Grund eines zu der 1933 erfolgten Schädigung 
noch hinzukommenden besonders widrigen Schick
sals nach Kriegsende 1945 erst nach dem Stichtag 
- 1. Januar 1947 - seinen Wohnsitz in Bayern 
nehmen konnte. 

setze zu kommen, und hier nach Bayern ist er 
zu spät gekommen, nämlich nach dem Stichtag 
1. Januar 1947. Ich glaube, man könnte einen sol
chen Fall wohl nicht mit der billigen Redensart 
abtun: „Ja, dann hat er eben Pech gehabt, dann 
hat er zum zweiten Male Pech gehabt." 

Nun zu der Abänderung in Ziffer 4. Diese Zif
fer 4 beschäftigt sich mit den Personen, die nach 
dem Stichtag aus der sowjetischen Besatzungszone 
zu uns nach Bayern gekommen sind. Auch hier gibt 
es eine Lücke in bezug auf die Heimatvertriebenen, 
da nur auf die auf Grund des Notaufnahmegesetzes 
vom 26. Augm;t 1950 durch die Überprüfungslager 
gegangenen Sowjetzonenflüchtlinge Bezug genom-

Zu der von uns vorgeschlagenen Abänderung men ist. Diese Überprüfungslager bestehen aber 
zu Ziffer 2 kurz folgendes: Nach § 1 sind anspruchs- erst seit reichlich zwei Jahren. Sowohl vorher wie 
berechtigt Personen, c;tie innerhalb des Reichsge- in dieser Zeit sind auch aus der sowjetischen Be-
bietes nach dem Stand vom 31. Dezember 1937 in satzungszone im Zuge der Familienzusammenfüh-
ihrer Altersversorgung geschädigt wurden. Ge- rung Vertriebene nach Bayern gekommen, und die 
bietsmäßig kommen aiso nur in Frage die· deut- möchten wir durch unseren Zusatz erfaßt wissen. 
sehen Ostprovinzen, Ostpreußen, Pommern und im Wenn man bedenkt, daß das vorliegende Gesetz 
besonderen Schlesien. Allerdings könnte es durch- einem Personenkreis zugute kommen soll, der, wie 
aus möglich 'sein, daß auch jemand aus dem Sude- Herr Ministerialrat Dr. Hebeda im Haushaltsaus-
tenland, der ehemaligen Tschechoslowakei, vertrie- schuß sagte, insgesamt nur etwa 300 bis 500 Per-
ben wurde, und insofern unter den Geschädigten- sonen umfassen wird, so kann man wohl mit Sicher-

-----Rreisfällt-;-als er t9SS-innrlten-Retclrsgebtetwohnte-, ----neit sagen, daßaieoeiO.en von uns vorgescnlagenen 
nach 1938 in das Sudetenland ging und von dort Ergänzungen einen sehr, sehr kleinen Personenkreis 
dann nach 1945 vertrieben oder ausgesiedelt wurde. umfassen würden. Der Sinn unserer Abänderungen 
Nach der Fassung. des Entwurfs ist nun ein nach ist, daß kein Antragsberechtigter, der jetzt schon in 
dem 1. Januar 1947 Ausgesiedelter oder Vertriebe- Bayern ansässig ist, nur deshalb ausgeschlossen sein 
ner nur dann antragsberechtigt, wenn er hier in sollte, weil er auf Grund eben eines besonders har-
Bayern seinen ersten Wohnsitz genommen hat. ten Schickals am Stichtag 1. Januar 1947 noch nicht 
Nun liegen die Dinge doch vielfach so: Der Vertrie- in Bayern war, beziehungsweise nicht hier seinen' 
bene, der Verschleppte, der noch jahrelang in den ersten Wohnsitz begründen konnte. Wir sollten doch 
östlichen Internierungslagern festgehalten wurde, bemüht sein, begangenes Unrecht wieder gutzu-
konnte sich ja nicht aussuchen, nach welchem Bun- machen, indem wir nicht durch eine unzulängliche 
desland er entlassen oder vertrieben wurde. In Formulierung die Möglichkeit schaffen, daß hier 
diesem Zeitpunkt war ihm meistens auch der Wohn- nun neues Unrecht geschieht, und sei es auch nur 
ort seiner Familie gar nicht bekannt. Es bedurfte in einem einzigen Fall. 
oft monate- oder jahrelanger Bemühungen, bis er 
endlich seine Familie wiederfand und auf Grund 
der Familienzusamrn:enführung, wenn seine Familie 
inzwischen in Bayern ansässig geworden war, eben 
erst nach dem 1. Januar 1947 nach Bayern kommen 
konnte. Deshalb unsere abgeänderte Formulierung 
zu Ziffer 2. 

Nun sind auch schon im Haushaltsausschuß Be
fürchtungen aufgetaucht, diese Bestimmung könnte 
einen besonderen Anreiz dafür bieten, daß zusätz
lich noch eine größere Anzahl Vertriebener nach 
Bayern kommt. Diese Befürchtungen sind wirklich 
unbegründet; denn nach der klaren Fassung des 
Gesetzes muß der Vertriebene ja.im Zeitpunkt der 
Verkündung des Gesetzes bereits in Bayern an
sässig sein. Außerdem darf ich darauf hinweisen -
was auch schon gesagt wurde -, daß in den anderen 
Bundesländern bereits seit Jahren ähnliche Gesetze 
bestehen. Nun könnte es aber durchaus der Fall 
sein, daß auch aus diesen Ländern, zum Beispiel 
aus Schleswig-Holstein und aus Nordrhein-West
falen, ein Vertriebener erst nach dem Stichtag vom 
1. Januar 1947 zu seiner Familie nach Bayern ge
kommen ist. Er hätte dann dieses Bundesland zu 
zeitig verlassen, um in den Genuß der dort in
zwischen in Geltung befindlichen Versorgul).gsge-

(Abg. Dr. Strosche: Sehr richtigl) · 

Allein auf Grund dieser Erwägungen darf ich Sie 
bitten, unseren Abänderungsanträgen zuzustimmen. 

Vizepräsident Hagen: tDer Herr Abgeordnete Ra-
1benstein lhat das Wort. 

Rabenstein 1(FDP): Herr P\l'äs:Udent, meine sehr 
verehrten Damen un:d Herren! Bei d!1esem Gesetz, 
gliaube ich, scheinen doch noch einiige Unlklarheiten 
zu bestehen. 1Ich wfuide Wert darauf le.gen, daß man 
diese Unklarheiten bered.nLgt. !Soweit mlr bekannt 
ist, sollen hier Pensionen an alte, 65jährige Leute 
bezahlt werden. An der Zahlung selbst kann kaum 
irgend etwas ausgesetzt· werden, aber hier geht es 
meines Erachtens doch um etwas anderes. Hier geht 
es um die älteren Leute, die in die Angestellten-und 
Invalildenkas·se zu ig l ·e i c lh gezahlt haben. Es han
delt sich hier um eine Ausgleichszahlung, durch 
deren Einzahlung in eine UntersiJü1Jzungskasse ein 
Anrecht erworben wurde. Niun wurde mir ·aber 
ibe1~annt, daß diese Unterstützungskassen über kei
nerle1 V:ermögen verfügt ihalben. 

(Zuruf von tder SPD: 7 Millionen!) 
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- Das ist neu, ·d:er Herr Kollege Hofmann hat dm 
Haushaltsaussch uß gesagt, 

{z;uruf von der SPD: Das is-t gar nicht wahr!) 

hier sei keinerlei Vermögen vorharuden gewesen. 

'(Erneuter Zul'luf: Sieihe Protokoll !des Haus-
haltsausschusses!) 

- Ich danike. Iih.nen dafür, wenn Sie das klären, 
dann ist die Sache ja schließlich ber·einigt; denn, 
wenn es nur im Dmfaigeverfahren· g•emacht worden 
wäre, wie es vorgetragen wurde, dann hätte . ich 
nicht verstehen können, !daß man j·etzt den Staat 
heranzieht. Es steht jeder Organisation frei, im 
Umlagev.enfahren weiterzumachen. Wenn die Ver
hältnisse so siTIJd, wie Sie sagen, Herr Kollege, so 
erledigt sich ldie Sache auch :fiür mich. 

Präsident Dr. Hundhammer: Bin:e weitere Wort
meJdun1g erfolgt nicht. - Die Arussp11ach·e ist ge
schlossen. 

Wir kommen z.ur Abs tim m u n 1g, Ich bitte, die 
Beiliage 4153 zur Hand rz:u neihmen. Ich rufe auf den 
Entwurf eines Gesetzes über die Gewährung von 
vorläufigen Renten an Pers'Onen, die durch Be
seit~grung von V-ersor.gungseillI'lichtungen einen Ver
sorgiung.Sschaden erlitten halben i(Versorgtmgsscha
d~nrentenigesetz), § 1. Hierzu hat der Rechts- und 
Verfassungsausschuß für den .A!bsatz 1 eine vom 
Gesetzentwurf abweichende Formulierung vorge
schlagen, die im wesentlichen darin besteht, daß 
das Wort „reiii.igiösen" e!i.ngeifügt wird. Aru.f die Ver
lesunig 1dieses Textes bitte ich verzichten zu wollen; 
der Text liegt Ihnen vor. Wer dem § 1 A:bs,atz 1 in· 
der FassiuTIJg des Rechts- uTIJd Verfassungsausschus
ses zustimmt, möge Platz behalten. - Stimmenthal
tungen? - Ich ,stelle die einstimmige ·Annaihme fest. 

.Zu A:bsatz 2 lhlat der .Staiatshauslb.alitsia;usschuß die 
Anfügung eines Satzes an den· Text des Gesetz
entwurfs vorgeschlagen. Der Zusatz lautet: 

Die Veror.dnul'l!g bedarf der Zustimmung des 
.. La.ndtags. 

Wer der Fassung des A1bs1atz·es 2 mit dem vom 
Sta1atsih.ausha'1tsaiusschuß vorigeschlaigenen Zus1atz 
zustimmt, wolle Platz behalten. - Stimmenfüal- . 
tungen? - Auch Absatz 2 ist einstimmig ange
nommen. 

Ich rufe auf den · § 2. Gegenüber dem Gesetz
entwurrf ist keine Än1derung vorgeschlagen. Wer 
zustimmt, wolle Platz behalten. - Stimmenthal
tunig·en - liegen nicht vor. § 2 ist einstimmig an
genommen. 

Ich r.ufe a1uf den § 3 AJbs1atz 1, zunächst Ziffer 1. 
Hierzu ist keine Än!deruTIJg vorgeschlagen. - Ich 
ste1lJe die Z1ustim11n1ung des Hauses fest. 

·.zu AJbsatz 1 Z!i.füer 2 liegt ein . .AJbänderungsan
tr.ag vor, der vorsieht, daß ·angefügt wird: 

und seinen Wohnsitz rechtmäßig im Lande 
Bayern .genommen hat, · 

geigenütber der ursprünglichen F'assung: „und seinen 
ersten Woihrnsitz nach der Vertreiobtun:g im Lan:de 
Bayern genommen hat". 

Wir stimmen ·ziunächst über diie im Antrag 
Dr. Strosche us·w. verlangte ÄnJderung ab. Wer die
ser Änderung ziustiimmt, wolle sich vom P1atz er
.heben. - Das ist die Mehriheit; die Ände11urig ist 
angenommen. Im iÜJbrigen 1behält die Ziffer 2 im 
wesentlichen die Formulierung, wie sie im Gesetz
entwurf enthalten war. - Ich darf die Zustim
mung zu der jetzt mit der eben angenommenen 
neuen Änderung gemäß Antrag Dr. Strosche usw. 
vorliegenden Fassung feststellen, 

Wir kommen zu ·Ziffer 3 des Absatzes 1. Hierzu 
liegt ein Än1derungsantrag nicht vor. - Ich stelle 
die Zustimmung des Hauses fest. 

Wir kommen zu Ziffer 4 des Absatzes 1. Hierzu 
hat zunächst oder Ausschuß für Rechts- und Ver
fassungsfragen eine · vom Gesetzentwurf abwei
chende Formulierung vorgeschlagen. Der Ausschuß 
für den Staatshaushalt schlägt vor, das -Wort 
„lbegrül'l!det" zu str:eichen. Darüber hinaus liegt der 
Albän1deriungsantrag iDr. Strosche, Riediiger und 
Dr. Schier vor. 

Wir stimmen zunächst üiber den letztgenannten 
Abänder:ungsantriag a:b. Wer iihm die Zustimmung 
erteilt, wolole sich vom Platz eriheben. - Das ist 
dciie Mehriheit; der Abänderungsantmg ist •angenom
men. Damit entfällt die A1bstimmung üiber die übri~ 
gen vorliegenden Fassungen. · 

. Wir stimmen ab über den Absatz 2 d"es § 3. Es 
ist keine Änderung gegenüber dem Gesetzentwurf 
vorgeschlagen. - ·Ich stelle die Zustimmung des 
Hauses fest. 

'1Es folrgt di!e Albstimmung IÜlbe·r § 4. Hierizu ·hat 
der Ausschuß für den Staatshaushalt eine von der 
Formulierunig, die der Rechts- UTI!d Ve.classungs1aus
schuß erarbeitet hatte, a:hweichende Formulierung 
vorgeschlagen. Wer dem VQorschJag des Ausschusses 
für den Staiatshaushalt die Zustimmung ·erteilt, 
woi1e sich vom if'latz erheben. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Gegen 
8 1Stimmen ohne 'Stimmenthaltung ist § 4 in der 
vom Ausschuß für den Staatsihaushatlt· vorigeschla
genen Fassiung angenommen. 

Ich rufe auf § 5, und ziwar ziunächst Absatz 1 in 
der vom Rechts- und Verfassungsausschuß vorge
schlagenen Formulierung. Wer :i!hr die Zustim
mung erteiJt, woU.e Pl1atz behalten. - Keine Er
innenung; der AJbsatz ist angenommen. 

Es fo1gt Absatz 2. Hier:ziu ihiat der Ausschuß für 
den Staatsih·aushalt ·vorgeschlagen, in der durch den 
Rechts- und VerfassuTIJgsa;usschuß erar·beiteten For
mulierung das Wort „Anspruchsberechtiigten" diurch 
dias Wort „lBegünstigten" zu ersetzen. Wir stimmen 
über diese Formulioeriul'l!g a1b. Wer dem AJbsatz 2 in 
dieser Fiassung die Zustimmung erteilt, wolle Platz 
behalten. - Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? - Abs1a1Jz 2 ist einstimmig 
angenommen. 

Absatz 3 liegt in einer Fassung vor, die der 
Rechts- un1d Venfassun1gsaussch1uß erarbeitet hat. 
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Wer iihr zustimmt, woille Platz behalten. - Ich bitte 
um die Gergenprobe-. - Stimmenthaltungen? - Der 
Absiatz ist einstimmig angenommen. 

Zu Absatz 4 hat der Ausschuß für den Staats
haushalt Änderungen an de:tn Entwurf des Rechts
und Verfassungsausschusses vorgeschlagen. Wir 
stimmen über die Formulierung des Ausschusses 
für den Staatshaushalt ab; sie liegt Ihnen gedruckt 
vor. Wer ihr die Zustimmung erteilt, wolle Platz 
behalten. - Ich bitte um· die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen? - Der Absatz. ist einstim
mig angenommen. 

Ich rufe auf § 6. Der Gesetzentwurf ist nicht 
geändert. Wer ihm zustimmt, wolle Platz behalten. 
- Ohne Erinnerung so beschlossen. 

Ich rufe auf § 7. Es liegt keine Veränderung 
gegenüber dem Gesetzesvorschlag vor. - Ohne 
Erinnerung so beschlossen. 

Ich möchte Ihnen deswegen vorschlagen, auf die 
Dringlichkeitserklärung zu verzichten. 

Zu diesem Vorschlag hat das Wort der Herr Ab
geordnete Hauffe. 

Hauffe (SPD): Meine Damen und Herren! Ich 
bitte, bei diesem Gesetz doch bei der Dringlichkeit 
zu bleiben. Die Verhandlungen um dieses Gesetz 
gehen schon 2112 Jahre. Wir stehen vor den Land
tagsferien, und es besteht die Gefahr, daß das Ge
setz vor den Landtagsferien nicht mehr verab.:: 
schiedet wird, wenn wir es nicht für dringlich er
klären. Deshalb möchte ich bitten, daß wir bei 
dieser Materie, die zwei Jahre durchdiskutiert ist, 
auf der Dringlichkeit bestehen bleiben. 

Präsident Dr. Ilundhammer: Ich glaube, gerade 
wenn ein Gesetz beim Landtag schon 2112 Jahre in 
Beratung ist, sollte man den Senat nicht auf die 
kurze Frist von 8 Tagen setzen. Außerdem sind 
immer noch mindestens 6, wenn nicht 8 'Wochen 
Zeit vor Beginn der Landtagsferien. Aber das 

Ich rufe auf § 8. - Ohne Veränderung gegen- Hohe Haus entscheidet. Ich habe vorgeschlagen, 
über dem Gesetzentwurf. - So beschlossen. auf die Dringlichkeitserklärung zu verzichten. Wer 

---,..ICh= rufe auf-R-g. _ EhenfaHs-ohne-Ver-ändel'u-ng-~mgegenüber auf_~er Dringlichkeit bestehen will, 
„ ':J . w1ee5aer Herr :A:bgenrdnete-H:auffe-verl-ang-t-ha-t-,--, ---

gegenuber dem Gesetzentwurf. - So angenommen. . möge sich vom Platz erheben. - Das ist die Min-

Ich rufe auf § 10. - Ohne Veränderung gegen- derheit. Die Gegenprobe wird verlangt. - Das 
über dem Gesetzentwurf. - So_ angenommen. letztere ist die Mehrheit. Die Dringlichkeit ist ge

Ich rufe auf § 11 in der Formulierung, die der 
Ausschuß für Rechts- und Verfassungsfragen vor
schlägt. Der Ausschuß für den Staatshaushalt emp
fiehlt, auch die vom Rechts- und Verfassungsaus
schuß vorgeschlagenen zwei Absätze zu streichen. 
Wer im Sinne des Beschlusses des Ausschusses 
für den Staatshaushalt den § 11 ganz streichen 
will, im Gegensatz zu den Vorschlägen des Rechts
und Verfassungsausschusses, möge sich vom Platz 
erheben. - Das ist die Minderheit; der Streichung 
ist nicht zugestimmt. 

Ich rufe auf § 11 mit den Absätzen 1 und 2 in 
der Formulierung des Rechts- und Verfassungs
ausschusses. Wer die Zustimmung erteilt, wolle 
sich vom Platz erheben. - Das ist die Mehrheit. 
§ 11 ist angenommen. Der Absatz 3 des Gesetz
entwurfs entfällt. auf jeden Fall; er ist von beiden 
Ausschüssen zur Streichung empfohlen worden. -
Ich stelle die Zustimmung des Hauses fest. 

Ich rufe auf § 12. Ohne Änderung gegenüber 
dem Gesetzentwurf. - So angenommen. 

Es folgt § 13. 
genommen. 

§ 14 lautet: 

Desgleichen unverändert an-

Das Gesetz ist dringlich. Es tritt am 1. Mai 
1953 in Kraft. 

Meine Damen und Herren! Sie kennen meinen 
Standpunkt, den ich wiederholt zum Ausdruck 
bringe, man möge auf die Dringlichkeitserklärung 
von Gesetzen dann verzichten, wenn nicht ganz 
besonders zwingende Umstände vorliegen, weil der 
Senat, der sich mit den Gesetzen befassen muß, 
dann nur eine Woche Zeit zur Stellungnahme hat. 

strichen. Der § 14 lautet dann: 

Das Gesetz tritt am 1. Mai 1953 in Kraft. 

§ 14 ist so angenommen. Damit ist die erste 
Lesung beendet. 

Ich schlage vor, die zweite Lesung sofort folgen 
zu lassen. - Dagegen erhebt sich keine Erinne
rung. Wir treten in die z w e i t e L e s u n g ein. 
Ich eröffne die Aussprache. 

Zur zweiten Lesung meldet sich der Herr Ab
geordnete Dr. Lacherbauer. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Dr. Lacherbauer (BP): Meine Damen und Herren! 
Ich spreche zur Fassung des § 11, und zwar zur 
Fassung des Beschlusses im Rechts- und Verfas
sungsausschuß. Bei der soeben erfolgten Abstim
mung habe ich festgestellt, daß mir selbst ein Irr...; 
turn unterlaufen ist. Ich möchte ihn jetzt unter 
allen Umständen berichtigen. 

Ich darf darauf verweisen, daß dieses Gesetz 
nicht etwa ein Gesetz ist, das die Versicherungs- · 
ansprüche der betreffenden Versorgungsberechtig
ten anerkennt. Die Frage, ob Versicherungsansprü
che bestehen, in welcher Höhe sie bestehen und 
wie weit sie von den Versicherungsträgern reali
siert werden können - ich darf doch daran er
innern,. daß es sich um Versicherungsträger han
delt, die außerhalb Bayerns liegen -, kann in die
sem Gesetz nicht entschieden werden. Dieses Ge
setz will dem betreffenden Personenkreis nur bis 
zu dem Zeitpunkt, wo die Versicherungsträger 
wieder leistungsfähig sind, eine Hilfe angedeihen 
lassen. Das Gesetz behäl~ sich ausdrücklich vor, 
sämtliche Ansprüche, die den Begünstigten ge
gebenenfalls zustehen, selbst zu realisieren, weil in 
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diesem Gesetz eine sogenannte gesetzliche Abtre.:. 
tung vorgesehen worden ist. Aus diesem Grunde 
ist der § 11 vollkommen fehl. Der § 11 würde die 
Voraussetzung enthalten, daß die betreffenden 

·Leute an Stelle der Versicherungsträger an den 
bayerischen Staat einen Anspruch erheben könn
ten. Das ist aber.nicht der Fall. Wir haben ein Ge
setz geschaffen, das keine Rechtsansprüche als 
solche anerkennt, sondern nur von dem Gedanken 
der Hilfeleistung ausgeht. Wenn ich jetzt sage, die 
Rentenansprüche können kapitalisiert werden, 
dann komme ich ja in eine· ganz andere Gedanken
welt hinein. Und Cl.arm noch etwas, meine Damen 
und Herren: . Wenn schon eine Kapitalisierung 
stattfindet, dann dürfen Sie ji:t nicht außer acht 
lassen, daß für diese Art von Versicherungsansprü
chen keine anderen Regeln gelten als für irgend
welche andere auch, bei denen der Versicherungs
träger noch vorhanden ist; insbesondere gelten die 
Regeln über die sogenannte Währungsumstellung. 
Wenn Sie sagen, Personen, die im Sinne von § 1 
anspruchsberechtigt sind, erhalten an Stelle einer 
Rente ihre eingezahlten Beträge im Verhältnis 2:1 

· auf Deutsche Mark umgestellt, dann durchbrechen 
Sie im Grunde genommen alle Regeln, die für die 
Abfindung von Rentenansprüchen, die hier nicht 
tituliert sind, durch die Währungsumstellung gel
ten. Sie geben diesen Leuten gegenüber allen an
deren Versicherungsberechtigten auf privatrecht
licher Grundlage einen Vorsprung, der nach mei
nem Dafürhalten an sich nicht berechtigt ist. 

(Abg.Kiene: Das ist ja auch eine außergewöhn-
liche Sache, Herr Kollege Dr. Lacherbauer!) 

- Ich hätte nichts dagegen, Herr Kollege, wenn 
es der Bund tut, aber. wir treten ja nur vorläufig 
ein. Den Leuten werden ihre Ansprüche nicht im 
mindesten gekürzt, sondern wir greifen ihnen nur 
vorläufig unter die Arme, damit sie die Wartezeit 
überwinden können. Ich bitte, das genau zu beach
ten. Sehen Sie doch in die Bestimmungen des Ge
setzes hinein, dann werden Sie feststellen, daß sich 
der Gesetzgeber vorbehält - soweit er Leistungen 
erbringt -, diese wieder ersetzt zu bekommen. 
Das ist genau so, wie wenn Sie als Privatmann 
einem unter die Arme greifen. Aber Sie werden 
doch nicht ein~n Kapitalabfindungsanspruch aner
kennen. Hier soll der Dritte, der gar nicht der
jenige ist, gegen den sich die Leistung richten 
kann, zahlen. Mein Vorschlag ist also der, entspre
chend dem Beschluß des Haushaltsausschusses den 
§ 11 zu streichen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es ist· weiter zum 
Wort gemeldet der Herr Abgeordnete Stock. 

Stock (SPD): Meine Damen und Herren! Hier 
irrt der Herr Kollege Dr. Lacherbauer, und zwar 
aus folgenden Gründen: Es ist im § 11 nur vorge
sehen, daß der Betreffende 50 Prozent seines selbst 
zur Versicherung einbezahlten Betrages zurück
erhält. 

(Abg. Dr. Lacherbauer: Was ist mit der 
Währungsumstellung?) 

- Moment, ich komme darauf zurück, Herr Kol
lege Dr. Lacherbauer. Es ist doch so gewesen, daß, 
genau wie bei den Beamten auch, der betre.ffende 
Versicherte, je nach der Höhe seines Gehalts im 
Monat nicht nur 50, 60, 70 Mark in die Versiche
rung einbezahlt hat, sondern daß daneben - genau 
so wie beim Staat - 37 oder 38 Prozent des Ge
halts von dem betreffenden Arbeitgeber in die 
Versicherungskasse bezahlt wurden. Von. diesen 
100 Prozent werden jetzt nur 25 Prozent zurück
gegeben; denn diese Versicherungsbeträge sind ja 
- wie man bei den Beamten sagt - auf das Ge
halt angerechnet gewesen. Und nun sagen Sie, man 
will den in Not befindlichen Leuten durch die 
Rente etwas unter die Arme greifen, während hier 
eine Kapitalabfindung Voraussetzung ist. Es be
trifft meist nur die Leute aus den freien Berufen, 
Schriftsteller, Redakteure usw„ die ebenfalls in 
derVersicherung waren und die noch nicht 65Jahre 
alt sind, ergo keine Rente bekommen können, die 
aber auch nicht mehr arbeitsfähig sind. Wir haben 
eine ganze Reihe solcher Leute. Sie wissen ja von 
den Anträgen, die an die Lizenzpresse gestellt 
worden sind, damit diese Personen von ihr irgend
eine Unterstützung erhalten. Die Lizenzträger 
sagen nur und mit-Recht, wir sind ja keine Rechts
nachfolger der SPD-Presse, der Zentrumspresse, 
der demokratischen Presse, die mit unter die Weg
nahme gefallen-sind, ergo können Sie auch an uns 
.keine Forderungen stellen. Meine verehrten Kol
leginnen und Kollegen, wir haben sogar in Mün
chen sehr viele dieser Leute, die wirklich nicht 
wissen, wovon sie leben sollen. 

(Abg. Dr. Lacherbauer: 250 DM!) 

- Nein, die bekommen sie nicht, weil sie noch 
nicht 65 Jahre alt sind, Herr Kollege Dr. Lacher
bauer! Darum dreht es sich ja; sie sind noch nicht 
in die Renten •eingeführt. 'Oie Herren Kollegen vom 
Rechts- und Verfassungsausschuß werden mir da
bei recht geben; denn wir haben gerade über 
dieses Kapitel lange debattiert und sind zu einem 
einstimmigen Beschluß auch über den § 11 gekom
men. Deshalb, sehr verehrte Kolleginnen und Kol
legen, möchte ich Sie bitten, dem § 11 - es han
delt sich unter Umständen um Leute, die das Geld 
noch viel notwendiger brauchen als andere -
ebenso wie in der ersten Lesung auch jetzt Ihre 
Zustimmung zu geben. 

Präsident Dr. Hu11.dhammer: Die Aussprache ist 
geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung in der zweiten 
Lesung. Dabei liegen die Formulien~ngen der ein
zelnen Paragraphen zugrunde, wie sie in der ersten 
Lesung beschlossen worden sind. 

Ich rufe auf § 1 -, § 2 -, § 3 -. 

(Abg. Junker: Bei § 3 erhebt sich Widerspruch!) 

- 4 Gegenstimmen. Liegen· Stimmenthaltungen 
vor? - Das ist nicht der Fall. Der § 3 ist auch in 
der zweiten Lesung mit Mehrheit angenommen. 

Ich rufe auf § 4 -, § 5 -, § 6 -, § 7 -, § 8 -, 
§ 9 -, § 10 -, § 11. - Wer gegen den§ 11 Wider
spruch erhebt, möge sich vom Platz erheben. - Ich 

4 
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bitte um die Gegenprobe. - Das letztere ist die 
Mehrheit. Der § 11 ist auch in der zweiten Lesung 
angenommen. 

Ich rufe auf § 12 -, § 13 -, § 14. 

Die einzelnen Paragraphen haben die Zustim
mung des Hauses auch in der zweiten Lesung ge
funden. 

nisse voraussetze. Solche Fachkenntnisse habe nun 
einmal der Landrat nicht; er müsse sich erst durch 
Anhörung einer Gutachterstelle die notwendige 
Auskunft verschaffen. Innerhalb der kurzen Frist 
von vier Wochen, die es bisher im landwirtschaft
lichen Grundstücksverkehr_ noch nicht gegeben habe 
und im allgemeinen Grundstücksverkehr auch nicht 
gebe, sei es kaum möglich, daß der Landrat den 
Pachtvertrag überprüfe, sich ein Gutachten ver
schaffe, es bearbeite und innerhalb dieser Frist 

Wir kommen zur Schlußabstimmung über das auch noch die Beanstandung ausspreche und zu-
ganze Gesetz. Ich schlage vor, dieselbe in einfacher ·stelle. Denn wenn die Beanstandung innerhalb der 
Form vorzunehmen. - Das Hohe Haus ist ·damit Vier-Wochen-Frist ·den Vertragsparteien nicht zu-
einverstanden. Ich bitte diejenigen Mitglieder des gegangen sei, gelte der Pachtvertrag als nicht be-
Landtags, die dem Gesetz in der Fassung der Be- anstandet. Die kurze Frist von vier Wochen zwinge 
schlüsse der zweiten Lesung die" Zustimmung er- wohl dazu, eine Behörde zu bestimmen, die selbst 
teilen, sich vom Platz zu erheben. - Ich stelle die fachkundig sei und die Beanstandung aussprechen 
einstimmige Annahme des Gesetzes fest. könne. 

Das Gesetz hat den Titel: Oberregierungsrat Dr. Riede 1 vom Justizmini-
Gesetz über die Gewährung von vorläufigen sterium führte zu· der Frage, ob das Landwirt-
Renten an Personen, die durch Beseitigung von schaftsamt oder das Landratsamt eingesetzt werden 
Versorgungseinrichtungen einen Versorgungs- solle, aus, das Justizministerium habe sich für das 
schaden erlitten haben (Versorgungsschaden- Landwirtschaftsamt als Beanstandungsbehörde aus-· 
rentengesetz). gesprochen. Denn die Vier-Wochen-Frist zwinge 

Ich stelle fest, aaßauChaieÜberschrift-vom-baml-~· __ dazu, das„Bean~tandung~verfah~en i;:i grö~ter Kürze 
t g g b'll'gt ist. durchzufunren. Wenn füese Frrst-n1cht-emgeha-lten 
a e 

1 1 
werde, falle jede Eingriffsmöglichkeit des Staates 

Ich rufe nunmehr auf die Ziffer 3 der Tages- . bei Landpachtverträgen fort. Er sei wie der Ver-
ordnung: treter des Landwirtschaftsministeriums der Mei-

Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung des nung, daß innerhalb einer Vier-Wochen-Frist für 
Bundesgesetzes über das landwirtschaftliche einen großen Schriftverkehr mit anderen Verwal-
Pachtwesen(Landpachtgesetz)-Beilage3800-. tungsbehörden keine Zeit sei. 

Über die Beratungen des Ausschusses für Er
nährung und Landwirtschaft (Beilage 4047) berich
tet der Herr Abgeordnete Falk. Ich erteile ihm das 
Wort.· 

Falk (FDP), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Aus
schuß für Ernährung und Landwirtschaft hat sich 
in seiner 50. Sitzung am 20. Februar 1953 mit dem 
Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung des Bun
desgesetzes über das landwirtschaftliche Pacht
wesen befaßt. Meinungsverschiedenheiten sind im 
allgemeinen lediglich über den Artikel 1 zu ver
zeichnen gewesen, wobei es in der Hauptsache 
darum ging, wer in Zukunft als Landwirtschafts
behörde bestimmt wird, ob die Kreisverwaltungs
behörde, das Landratsamt, oder das Landwirt
ßchaftsamt. 

Das Landpachtgesetz, so führte der B er ich t -
er s t a t t e r aus, bezwecke, wirtschaftlich gesehen, 
eine freiere Gestaltung des Landpachtrechts durch 
Beseitigung des Genehmigungszwangs durch die· 
Bauerngerichte. Diese Genehmigungspflicht solle 
durch die Anzeigepflicht an die Landwirtschaftsbe
hörde - in diesem Fall die strittige Behörde: Land
ratsamt oder Landwirtschaftsamt abgelöst 
werden. 

Oberregierungsrat Dr. Pro m es berge r vom 
Landwirtschaftsministerium wies darauf hin, daß 
die Beanstandung nur aus vier genau im Gesetz 
aufgezählten sachlichen Gründen zulässig sei, und 
zwar seien dies ausschließlich fachliche Fragen, 
deren . Beurteilung landwirtschaftliche Fachkennt-

Dr. F o a g vom Bauernverband unterrichtete den 
Ausschuß zunächst über ein Schreiben, das der 
Bauernverband an den Herrn Landtagspräsidenten 
gerichtet hatte. Er führte ·anschließend an diese 
Bekanntg·abe unter anderem aus, der Bauernver
band nehme an, daß die Verfahrensordnung für den 
übrigen Grundstücksverkehr, Hofübergabe, Kauf, 
Grundstückstausch und ähnliches, die zur Zeit im 
Bundestag beraten· werde, in erster Instanz eben
falls eine Verwaltungsbehörde vorsehe, die also 
den Justizbehörden und Gerichten vorgeschaltet, 
sei. Weil mit der Entscheidung über das vorliegende 
Gesetz praktisch auch schon eine Entscheidung über 
die kommende Verfahrensordnung verbunden sei, 
habe sich der Bauernverband veranlaßt gesehen, 
die Frage sehr eingehend darzulegen. Neben den 
Außenstellen und den sieben Bezirksverbänden 
seien die in Bayern am Pachtwesen sonst beteilig
ten Verbände gehört worden, die Arbeitsgemein
schaft landwirtschaftlicher Pächter, der Verband 
bayerischer Grundbesitzer, die katholische Pacht
pfründestelle in Regensburg, der bischöfliche 
Finanzrat, der sich um die .Fragen des landwirt
schaftlichen Grundstücksverkehrs hinsichtlich des 
Kirchenlands außerordentlich bemüht habe, das 
bischöfliche Ordinariat Augsburg und der bayeri
sche Notarverband. Alle diese Stellen hätten sich 
mit einer einzigen Ausnahme gegen das Landwirt
schaftsamt und für das Landratsamt ausgesprochen. 
Bisher übten die Landwirtschaftsämter keinerlei 
hoheitliche Tätigkeit aus. Sie seien, 1897 geschaf
fen, bis zum heutigen Tag im wesentlichen mit der 
Betreuun·g und der Unterrichtung der Landwirt-
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schaft befaßt gewesen, vorwiegend mit agrartech
nischen und betriebswirtschaftlichen Angelegen
heiten. Der zweite Grund, warum sich der Bauern
verband und die angeschlossenen Verbände für das 
Landratsamt ausgesprochen hätten, liege darin, 
daß mit der Benennung. des Landwirtschaftsamts 
der Grundstücksverkehr· zuständigkeitsmäßig ge
spalten würde; für das Pachtwesen wäre. dann das 
Landwirtschaftsamt zuständig, für den eigehtums
mäßigen Grundstücksverkehr teils das Landrats
amt, teils das Bauerngericht. Nach dem Prinzip der 
Einfachheit sollten aber die Zuständigkeiten mög
lichst vereinheitlicht werden. Als dritter Grund 
werde geltend gemacht, daß die Landratsämter 
seit 1918 ununterbro.chen für den landwirtschaft
lichen Grundstücksverkehr zuständig seien und all
gemein befriedigt hätten. Es bestehe also kein 
zwingender Anlaß, die lang eingefahrene Institu
tion ohne ganz entscheidende Gründe zu ändern. 

Gegen den Artikel 2 bestanden im allgemeinen 
keine Bedenken. 

Oberregierungsrat Dr. Pro m e s b er g e r vom 
Landwirtschqftsministerium erklärte, es sei nicht 
einzusehen, wie innerhalb der Vier-Wochen-Frist 
eine fachliche, gutachtliche Äußerung beigebracht 
und die Beanstandung durchgeführt werden solle. 
Dies stand im Gegensatz zu den Ausführungen des 
Dr. Foag und auch der Kollegen des Ausschusses, · 
die glaubten, die Frist ·solle nicht allzu lang be
messen sein, sondern auch die Genehmigung solle 
schneller erledigt werden. 

Ministerialdirigent Dr. S chi n d 1 er vom Land
wirtschaftsministeri:um führte aus, wenn die Land
wirtschaftsämter bis heute in Hoheitsaufgaben zu 
wenig eingeschaltet gewesen seien, so sei das vox
liegende Gesetz der erste Prüfstein, da es sich viel 
weniger um juristische als vielmehr um fachliche 
Fragen handle. 

Die Kollegen S c h u s t er, von und zu 
F r a n c k e n s t e in , D e m e t e r und .H a i s. c h 
stellten sich jedoch alle auf den Standpunkt, daß 
hier nicht die Landwirtschaftsämter eingeschaltet 
werden sollten. Diese hätten sich auf Grund einer 
Weisung des Ministeriums sogar zu weigern, der
artige Gutachten zu erstellen, zum rp.indesten sich 
aber so weit wie möglich herauszuhalten, weil durch 
Hoheitsaufgaben ihre Verbindung mit den Bauern 
nicht gestört werden dürfe. 

Demgegenüber stellte Staatsminister Dr.Schlögl 
fest, er habe die sämtlichen Vorsteher der Land
wirtschaftsämter bei sich zu einer Beratung gehabt, 
wobei eine entsprechende Einigung erfolgt sei. 

Im allgemeinen schloß man sich im Ausschuß den 
Ausführungen des Vertreters des Bauernverbandes 
Dr. Foag an und beantragte damals Zurückver
weisung an die Fraktionen zur nochmaligen Be
handlung beziehungsweise zur nochmaligen Stel
lungnahme des Bauernverbandes. 

In der: 57. Sitzung vom 21. April 1953 stand das 
gleiche Gesetz wiederum zur Beratung auf der 
Tagesordnung. Es kamen praktisch ~eine neuen 

Gesichtspunkte hinzu. Die Fraktionen schienen 
sich dahin geeinigt zu haben, daß nicht das Land
wirtschaftsamt, sondern die Kreisverwaltungsbe
hörde als zuständige Behörde in Frage kommen solle. 
Auch von seiten des Bauernverbandes wurde nach 
nochmaliger eingehender Rücksprache am alten 
Standpunkt festgehalten. Es kam zur Abstimmung 
über die drei Artikel des Gesetzentwurfs. Die Fas
sung des Art. 1 der Regierungsvorlage wurde in der 
ersten Lesung mit 16 gegen 5 Stimmen abgelehnt, 
so daß an Stelle von „Landwirtschaftsamt" in Zu
kunft das Wort „Kreisverwaltungsbehörde" gesetzt 
werden soll. In der Schlußabstimmung über das Ge
setz in der zweiten Lesung erfolgte Annahme in 
dieser Form gegen 2 Stimmen bei 2 Stimmenthal
tungen. Ich bitte das Hohe Haus, dem Ausschußvor:.. 
schlag beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Über die Beratün
gen !des A:usschrusses für !Rechts- und Verfass1Ungs.
fragen (Beilage 4111) berichtet der Herr Abgeord
nete Prandl. Ich erteile ihm das Wort. 

Prandl '(.SiPiD), !Berichterstatter: [)er .AJusschuß für 
Rechts- und Vierfass1ungsfragen hat sich in seiner 
154. fätruliig mit der rechtlichen Überprüfung des 
Entwurfes eines Landpachtgesetzes, Beilagen 3800 
u111d 4047, befaßt. 1Berichterstatter war ich, Mit
berichterstatter der A'bgeo11dnete Jun'ker. 

Nach WDZ'er Be11atun1g erging einsoimmig föLgen
der Beschluß: 

Gegen den Beschluß ues Ausschusses für Er
nährung und Landwirtschaft vom· 21. April 
1953 (Beilage 4047) bestehen keine rechtlichen 
Bedenken. 

'Ich bitte um Ilhre · Z~timmung. 

Präsident·Dr. Hundhammer: Ich schlage dem Ho
hen IHause vor, d'.ie 1a11gemeine UTIJd besondere Er
örte111UI11g miteill'ander zu verlbinden. - . Dagegen 
erhebt sich kein W:iJderspruch. 

·wir treten iin füe erste Lesung ein. Ich eröffne 
di:e Aussprache. 

Als erster iRedner ist gemeldet der Herr Ab
geordnete Junker. !Ich erteile iiJhm das Wort. 

Junker {OSU): Herr iPräs1dent, meine Damen und 
Herren! IDer Ausschuß für !Ernährung und LanJd
wirtschact:t hat in seinem Vorschlaig auf lßeilage 4047 
zu Artikel 1 Satz 2 die Formultl.erung gewählt: 

Sol'l diese in eigener S'ache enfach,e.:i!den, ist 
deren Aufsichtsbeihörde zustän!dig: 

Nun ist es raber so, idaß die Kreisrverwaltunrgsibe
hörde als soll.ehe nicht iin ei.gener Sache entschei!det, 
weil sie als lßeihörde nicht iEigen.tümer oder Ver
triaigs!)_Jartner in rdiesen ADJge1eg(!nheiten sein kann. 

(ZIUruf von der CSU: Großstadt!) 
Es kann sich lhier lediglich um Städte older Land
kreise han1deln. Um diesen Siachv.erhalt gaITZ k1ar 
zu formulieren, sch'la:ge ich daher vor, den zweiten 
Satz anders zu formulieren, nämlich: 

Ist ein Landkreis oder eine lkreisfreie Gemeinde 
Vertr.aigsteill., so ist die Regieriung Landwirt
schaftslbeihörde. 
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Jnhaltlich ändert sich an der 1Sache •also nichts, son
dern es ist lediglich eine den 'Datsachen, den juristi
schen Formalitäten mehr Rechnung tragende For-
mul:1erung gewälhlt. · 

!Dann schlage ich noch vor, a:ls Tag des Inkraft
tretens - ich glauibe, der Lmlldwirtschaftsausschuß 
ihat dafür den 1. Juni vorgesch•l1agen -, den 1. Au
gust einzusetzen, weil bis dahin schon die entspre
chen1den Steillen g.e·bHdet ibeizieihungs1weise vom Mi
nisteJ:'liJum ·auch die entsprechenden !Durchführungs
bes.timmungen er1Cl!ssen werden können. iDurch die 
Riück1datierung dieses Gesetzes. dagegen würde un
ter Umständen ein Zeitraum geschaffen, in dem 
Anfechtungsk1ag.en oder AnfechtuI11gen gegen die 
Entschei!dun:gen der derzeit rzustän1digen Stell~n 

mt>glich wären. Ich schiaig.e •aiso vor, in Artikel 3 
als '.Dag des Inkrafttretens. Iden 1. AJUgust 1953 ein
zusetzen: 

·Präsident Dr. Hundhammer: .Als Redner .folgt der 
Herr Abig0eordnete Kiene. 

Kiene ·~SiPID): 11\/Leine Fraktion kiann der F:assung, 
die oder Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
unid Forsten gel\vählt ihat, nicht zustimmen un:d be
antroagt, daß die Regierungsvorlage wiederherge
stellt wir:d. Wir sind der Auiffassung, daß gerade 
daidiurch, · daß nach dem Beschluß nunmehr auch 
die iStäidte in landwirtschaftlichen Grurudstücksfra
gen die ·zuständigen V:erwaitungsbehörden sein 
werden, Unzutr.ijig'lichkeiten entstelhen. Wir steihen 
awf dem Starudpunkt, daß es sich um hoheitliche 
Aufgaföen !liiandelt, dfo landwirtschaftliche Fach
kenntn'isse erfordern. Aus. diesem Gnullld ilmnn da• 
für I11Ur das Landwirtschaftsamt in Betracht kom
men, dias in Bay.ern di.e eiTIJzige Spezj,albehörde 
dieser .Art ist, mögen auch die Landmtsämter in 
be:ziug auf das l1andwirtschad:tliche Fachwesen und 
das Grundstücksgenehmiigungsverfahren bisher ord
nungsgemäß mitgewirkt !haben. Wir sehen aiber 
eine Gediahr dar.in, daß :hierfür gerade bei den 
Städten ganz andere Verthältnisse vor11eg.en. Das 
hat auch der Ausschuß gesehen; er mußte daher 
eine Sondenegelung in der Form vorschlagen, daß, 
falls die Städte in e'i:gener Amtssach·e entscheiden 
müssen, ohne weiteres die Arulfsichts'behör:de ein
greifen muß. Das könnte man sich dadurch er
sparen, daß d~e Lanidwirtschaftsämter als Fachbe
hö:nden, idie j•a eigens zu dem Zweck mit einge
richtet wo11den sirud, als die zuställ'di.Jgen Stellen 
bestimmt wer:den. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als Redner 
der Herr A!btgeordnete Schuster. 

Schuster r(CSiU): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Ich lmnn den Ausfü!hrmngen des Herrn 
Koil•legen Kiene nich.t beipflichten. :Es geiht nicht 
diarum, die !Entschetdung der Städte irgendwie zu 
beeinflussen. !Der Herr Kollege Junker !hat ja in 
seinem Antra.g bereits eine Fassung vorgeschlagen, 
die dahiin gelht, daß auch ibei der Endentscheiidun:g 
die RegieruDJg als Landwirtschaftsbehörde an Stelle 

der iStäldte eingreifen kann. ;Für die l;andwirt
schaftsämter besteht insof.ern eine Gefahr, als dem 
Landwirtschad:tsiamt •als einzige und oiberste Ho
heitsaufgaibe die Schu1ung 'Uil'd die Beratung ob
liegt. Wenn wir ilhm auch noch polizeiliche Maß
nahmen 1a:Ulfrbürden - und hier gelht es ja um 
so'lche Dinge -, seihe ich eine seihr, selhr große Ge
fahr für den Konta1kt zwischen Larudwirtschoaftsbe
ratern und Ba:uerhschad:t. 

(Ahg. Kiene: Wieso PoJiJzei?) 

Ge11::ude bei Pachtstreitigkeiten geht es oft darum, 
Rechtsentscheidurugen rzu treffen. Die Fachentsch·ei
diungen treten dabei in den Hinterg1mnd, Herr Kol'
lege Kiene. \Es ist meist so, daß rechtlich·e Gründe 
eine P1achtstreiti1g1keit hervorrufen und daß dann 
bei J!}ntscheidungen das Landratsamt als Verwal
tungsbehönde aim ibesten entscheiden 'kiann. Wenn 
wir dazu auch ein Fachgutachten brauchen, reicht 
die Vierwochenfrist voll aus. Ich bin der Auffassung, 
wir sollten uns ohnehin daiz.u beq1Uemen, den Ver
walimn:gs- und Instanzenweg nicht zu 'Verlängern, 
?ODJdern 'zu v·erlkürz·en. Wir soHten kiurz und ibün
diJg entschelden und die Gutachten so sehnen wie 
mö:glich !herbeiholen, sie alber auch so ik1ar wie 
möglich fassen. Wenn das Lan1dratsamt ein Gut
achten des Landwirtschaftsamtes braucht, so ist 
!dieses Gutacliten innerhalb von acht Tagen zur 
Stelle, weil die ibei!den Ämter meist so na!he bei
einander He.gen und. so or:g1anisch rzus•ammenarbei
ten, !daß sich 1Schwieriig1keiten nicht ergeben ikönnen. 
Ich möchte das Ho!he !ffaus schon ibitten, beim Be
schluß des Lanldwittscl:l!aftsausschusses. rzu bleiben. 
Wir würden den Dandwirtschoaftsämtern keinen Ge„ 
fallen tun, sondern die Ar·beit der Landwirtschafts
ämter ibei solchen iEntsche:ildungen nur gefährden. 

{U3eio:ßall lbei der CSU) 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Redner 
folgt der Herr Abgeordnete Eisenmann,. 

Eisenmann (BP): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Ich kann mich den Argumenten meines 
Herrn Vorredners nicht ganz anschließen. Ich muß 
gan,z offen gestehen, es wundert mich außerordent
lich, daß man in Bayern das Landratsamt als Land
wirtschaftsbehörde im Sinne dieses Gesetzes ein
setzen will. Bisher lag die Entscheidung über Pacht
verträge und ähnliches bei den Bauerngerichten. 
Weil die Bauerngerichte überlastet sind, soll diese 
Entscheidung nun an eine Behörde abgegeben wer
den. Der Landwirtschaftsausschuß schlägt vor, diese 
Entscheidung dem Landratsamt zu übertragen. Zur 
Verfahrensfrage ist dazu grundsätzlich zu sagen: 
Wenn diese Angelegenheit den Landratsämtern 
übertragen wird, brauchen die Landratsämter wie
der neue Sachbearbeiter. 

(Zurufe: Haben sie schon!) 

Dazu ist weiter.festzustellen, daß die Sachbearbei
ter bei den Landratsämtern auf diesem Gebiet 
keine Fachkenntnis besitzen können. Wozu haben 
wir denn unsere Landwirtschaftsämter, die fachlich 
vorgebildete Leute haben und ohne weiteres auf 
dem kürzesten Wege entscheiden können? Im Land
ratsamt kommt noch hinzu, daß die Sachbearbeiter 
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sich Gutachten entweder des Landwirtschaftsamtes 
oder des Bauernverbandes einholen müssen. Wir 
vergrößern dadurch, daß wir die Aufgabe den 
Landratsämtern übertragen, nur den Bürokratis
mus und verlangsamen die Verwaltungsarbeit. 

Ich kann mich den hier vorgebrachten Argumen
ten nicht ansehließen und bin der Auffassung, daß 
die Landwirtschaftsämter, wenn sie schon einmal 
da sind, auch Hoheitsaufgaben vollziehen können, 
weil sie fachlich vorgebildetes Personal haben. Sie 
selbst haben gesehen, welche Schwierigkeiten es 
macht, wenn die kreisfreien Städte in einer solchen 
Sache entscheiden sollen. Die Entscheidung muß 
dann den Regierungen übertragen werden. Diese 
Schwierigkeit könnte man umgehen, wenn man die 
Entscheidungsbefugnis den Landwirtschaftsämtern 
überträgt. Das kostet weniger Geld, weniger Zeit 
und ist nach meinem Dafürhalten sachlich die beste 
Lösung. Daher würde ich Sie bitten, die Regie
rungsvorlage wiederherzustellen und die Durch
führung dieser Aufgabe den Landwirtschaftsämtern 
zu übertragen. · 

(Beifall bei der CSU) 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile das Wort 
dem Herrn Abgeordneten Knott. 

(Vereinzelte Zurufe) 

Knott (BP): Meine Damen und Herren! Wenn 
Sie mich reden lassen; werden Sie sich wundern, 
und zwar deshalb, weil ich mich als Landrat da
gegen wende, daß diese Aufgabe den Landrats
ämtern übertragen wird. 

(Vereinzeltes Oho!) 

Das geschieht aus einem sehr nüchternen Grund. 
In einer Zeit, in der wir Ausschüsse einsetzen, um 
zu prüfen, welche Möglichkeiten bestehen, in der 
Verwaltung eine Vereinfachung herbeizuführen, in 
einer solchen Zeit, glaube ich, sollte man, wenn 
man Gesetze schafft, der Verwaltung jeweils die 
einfachste Form und den kürzesten Weg geben. 
Ohne Zweifel bedeutet es nicht eine Vereinfachung, 
sondern eine Erschwerung einer Pachtsache, wenn 
das Landratsamt als die durchführende Behörde 
bestimmt wird. Das Landratsamt muß in jedem 
Fall das Landwirtschaftsamt hören und das Gut
achten . des Landwirtschaftsamts einholen, weil 
beim Landratsamt kein Fachmann für diese Spe
zialangelegenheit vorhanden ist. Es geht also zu
nächst eine Anfrage des Landratsamts an das 
Landwirtschaftsamt. Dann kommt· die Antwort zu
rück. Vielleicht sind auch noch Rückfragen not
wendig. Ich glaube kaum, daß es für den Staats- . 
bürger - vielleicht wollen wir doch auch den, der 
einen Antrag stellt und um dessen Sache es geht, 
etwas in unser Blickfeld rücken - günstig ist, für 
die Gewährung seines Antrags von vornherein eine 
Zeit festzusetzen, die man durchaus auf die Hälfte 
verkürzen. könnte, wenn man gleich die richtige 
Behörde mit der Aufgabe betrauen würde. Ich 
glaube, es hat doch einiges Gewicht, wenn ich Sie 

als Landrat bitte: Geben Sie den Landratsämtern 
nicht eine Aufgabe, die ihnen nicht .zugehört, son
dern geben Sie die Aufgabe dahin, wo sie hinge
hört! Das sind die Landwirtschaftsämter. 

(Vereinzelter Beifall) 

Präsident D1-. Hundhammer: Es folgt als Redner 
der Herr Abgeordnete von Franckenstein. 

von und zu Franckenstein (CSU): Hohes Haus, 
meine Damen und Herren! Wenn der Herr Vor
redner aus seiner Landratspraxis spricht, so wun
dere ich mich, daß er glaubt, daß das eine schwere 
oder weitere Belastung der Landratsämter ist. 
Man könnte aus den Ausführungen des Herrn 
Vorredners fast annehmen, daß jeden Tag ein Stoß 
Pachtsachen auf den Schreibtisch eines Landrats 
kommt. Die wenigen Pachtsachen, die im Laufe 
eines Jahres zusammenkommen, kann das Land
ratsamt an und für sich noch leicht miterledigen. 
Das Landratsamt hat außerdem den großen Vor
teil, daß an ihm ein Jurist ist. Pachtverträge sind, 
wie das Wort Vertrag sagt, zum Teil auch juristi
sche Angelegenheiten. 

(Sehr richtig!) 

Wenn Sie heute sagen, daß das Landwirtschafts
amt eine ausgesprochene Fachbehörde ist, so 
möchte ich dem doch entgegenhalten, daß das 
Landratsamt - und darüber wird kein Wort ver
loren - .. :·"h eine Baubehörde hat und der La~d
rat seine Ume:schrift daruntersetzt und sich von 
seinem Baufachmann beraten läßt. Warum wir 
von der CSU großenteils grundsätzlich für die 
Änderung der Regierungsvorlage sind, ist der Um
stand, daß das Landwirtschaftsamt in unseren 
bäuerlichen Augen eine Beratungsbehörde ist. 
Zwischen Landwirtschaftsamt und Bauern soll das 
Vertrauensverhältnis erhalten bleiben. Wenn Sie 
dem Landwirtschaftsamt keine Hoheitsaufgabe 
geben, wird das Vertrauensverhältnis keinesfalls 

. untergraben. Es wird weiter erhalten. Der Bauer 
wird seinen Sohn gern in die Landwirtschafts
schule schicken. Der Bauer wird gern den Rat des 
Landwirtschaftsamts annehmen. Wenn das Land
wirtschaftsamt in dieser oder jener Frage so oder 
so in eigener Hoheit entscheiden müßte, ist die Ge
fahr gegeben, daß das Vertrauensverhältnis ge
lockert wird. Weiter lege ich großen Wert darauf, 
daß nicht nur das Landwirtschaftsamt - wir 
schätzen die Landwirtschaftsämter außerordentlich 
hoch - um Rat gefragt werden kann, sondern 
meinetwegen auch der Bauernverband oder der 
örtliche Bürgermeister. Der Landrat soll die Mög
lichkeit haben, sich an verschiedenen Stellen, wo 
er will, ein Urteil zu bilden. Wir haben uns die 
Sache sowohl in der Fraktion als auch, wie Sie 
wissen, zweimal im Landwirtschaftsausschuß reif
lich durch den Kopf gehen lassen. Ich möchte Sie 
sehr bitten, so wie es der Ausschuß Ihnen vor
schlägt, dem Landratsamt die Befugnis zu geben. 

Präsident Dr. Hundhammer: . Als nächster Red
ner folgt der Herr Abgeordnete Frühwald. 
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Frühwald (BP): Herr Präsident, sehr geehrte 
Damen und Herren! Ich bin grundsätzlich anderer 
Meinung als mein Kollege Eisenmann und mein 
Kollege Knott. 

(Zuruf: Meistens!) 

Ich glaube, draußen hat man doch auch eine Er
fahrung .. Wir sehen, wie die Sachen in der Praxis 
gehandhabt werden. Die Ablehnung der Regie
rungsvorlage ist in erster Linie aus der Sorge ent
sprungen, daß die Landwirtschaftsämter bleiben 
sollen, was sie sind: reine Betreuungs- und Be.:. 
ratungsbehörden der bäuerlichen Bevölkerung. In 
dem Moment, in dem wir den Landwirtschafts
ämtern Hoheitsrechte einräumen, wird es ihnen 
genau so gehen wie den Forstämtern. Sie wissen 
genau, wenn Sie aus der Landwirtschaft kommen, 
welches Ansehen die Forstämter als Beratungs
behörde draußen in der Landwirtschaft genießen. 

Es wird immer wieder gesagt, daß die Landräte 
. zum Beispiel nicht in der Lage wären, auf Grund 
ihrer Vorkenntnisse diese Aufgaben zu erfüllen. In 
den bäuerlichen Landkreisen müssen die Landräte 
mindestens so viel bäuerliche Vorkenntnisse be
sitzen, daß sie über solch kleine Sachen entscheiden 
können. Würde man nämlich von dem Standpunkt 
ausgehen, dann müßte man zum Beispiel das 
ganze landwirtschaftliche Siedlungswesen, das 
heute auch draußen· von den Landratsämtern be
arbeitet wird, auf die Landwirtschaftsämter über:. 
tragen, oder zum Beispiel das landwirtschaftliche 
Bauen und noch viele andere Dinge, die nur die 
Landwirtschaft betreffen und vom Landratsamt 
als Vollzugsbehörde durchgeführt werden. 

Wir haben in dieses Gesetz die Vier-Wochen
Frist eingebaut. Innerhalb dieser Frist kann jeder
zeit der Bauernverband und die Landwirtschafts
behörde als Gutachte:i; gehört werden, wenn es 
eine strittige Sache ist, in der es der Landrat nicht 
auf sich nehmen will, allein zu entscheiden. 

Ich möchte doch bitten, das Ansehen der Land
wirtschaftsämter draußen zu wahren und denen 
die Hoheitsaufgaben zu belassen, die dafür zustän
dig sind; und deshalb dem Beschluß des Landwirt
schaftsausschusses zuzustimmen und nicht die Re
gierungsvorlage wiederherzustellen. 

(Beifall bei der CSU und BP) 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile weiter 
das Wort dem Herrn Abgeordneten Schuster. 

Schuster (CSU): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Ich kann es als Bauer nicht unter
lassen, mich hier noch einmal zum Wort zu melden. 
Ich kann Herrn Kollegen Eisenmann nicht ganz 
verstehen, der einer der Landwirtschaftsberater 
sein wird und muß. Wenn ein Landwirtschafts
berater in irgendwelche rechtlichen Entscheidungen 
verwickelt ist und er kommt zu seinen Bauern hin
aus, so hat er es sich in diesem Dorf verdorben, 
wenn er einmal eine Entscheidung herbeigeführt 
hat, die nicht von beiden Teilen gebilligt wird. Um 
was geht es bei Pachtentscheidungen? Es geht hier 
mn Pachtstreitigkeiten oder sonstige Streitigkeiten 

rechtlicher Art. Eine Fachentscheidung wird beim 
Pachtgesetz nie zu fällen sein. 

Und nun zu Herrn Kollegen Knott. Wenn der 
Herr Kollege Knott beim Landratsamt eirie Ver
waltungsaufblähung befürchtet, dann haben wir 
allen Grund, uns dagegen zu wenden, daß diese 
Verwaltungsaufblähung den Landwirtschaftsämtern 
zugewiesen wird. Das geht doch nun nicht. Unsere 
Bauern sind ohnehin der Meinung, daß die Land
wirtschaftsämter in ihrem Personalapparat ·etwas 
aufgebläht seien. So weit dürfen wir es nicht 
kommen lassen. Wir wollen den guten Landwirt
schaftsrat haben, der sich für die Betreuung und 
Schulung seiner Bauern einsetzt, aber nicht einen 
Polizeibeamten. 

(Beifall bei der CSU) 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt der Herr 
Abgeordnete Piechl. 

. Piechl (CSU): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Warum in die Ferne schweifen, wenn das 
Gute liegt so nah? Warum entfachen wir jetzt 
einen Streit darüber, ob die Landwirtschaftsämter 
oder die Landratsämter in Pachtangelegenheiten 
entscheiden sollen? Die Situation ist doch so: Jeder 
Landrat hat einen juristischen Beamten. Der juri
stische Beamte ist in der Lage sofort herauszu
finden, wo der schwierige Punkt in der Pachtange~ 
legenheit steckt. Die Betreffenden, die, den Vertrag 
abschließen und Pachtstreitigkeiten haben, sollen 
sich doch an das Landratsamt wenden können, und 
wenn das Landratsamt nicht ohne weiteres in der 
Lage ist, ohne ein Gutachten des Bauernverbandes 
oder des Landwirtschaftsamts eine Entscheidung zu 
fällen, dann fordert es eben ein Gutachten an. So 
machen wir es. Ich glaube, es ist verkehrt, anzu
nehmen, daß die Landratsämter dadurch Über
forderungen und viel mehr Arbeit haben werden. 
Denn die Situation ist doch so, gerade diese An
träge gehen sehr sporadisch ein und man kann 
nicht mit einer Häufung der Anträge rechnen, ..son
dern diese Dinge kommen im Jahr vielleicht 5, 6 
oder höchstens lOmal vor. Infolgedessen sehe ich 
gar nicht ein, warum man den Antrag des Aus
schusses für Ernährung und Landwirtschaft nicht 
unterstützen soll. Ich bedauere, daß viele Kollegen, 
vor denen ich eine besondere Achtung habe, gerade 
in diesen Fragen den Landrat ausschalten woJlen. 
Nicht darum, weil ich Freude hätte, als Landrat 
mehr Arbeit zu bekommen, sondern deshalb, weil 
ich der Auffassung bin, daß die Landratsämter auf 
Grund ihrer ganzen Einstellung berufen sind, diese 
Entscheidungen zu treffen, möchte ich den An
trag des Ausschusses für Ernährung und Land
wirtschaft unterstützen. Ich bitte auch die Herren 
Kollegen darum. 

(Beifall bei der CSU) 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als Redner 
der Herr Abgeordnete Kiene. 

Kiene (SPD): Ich möchte noch einen_ Gesichts
punkt in die Debatte werfen. :Oie Kollegen, die den 
Vorschlag; des Ausschusses für Ernährung und 
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Landwirtschaft befürworten, haben nicht an das 
Beschwerdeverfahren gedacht. Wenn es nämlich zu 
einer Einigung vor dem Landratsamt nicht kommt,. 
dann ist die nächste Stelle die Regierung, und von 
der Regierung geht der Weg zum Verwaltungs
gerich~ und zum Verwaltungsgerichtshof. 

(Abg. Junker: Beim Landwirtschaftsamt 
auch!) 

Es ist aber ganz falsch, anzunehmen; daß das 
Bauerngericht vollständig ausgeschaltet werden 
soll. Es soll nicht eine juristische Entscheidung beim 
Landratsamt gefällt werden„ sondern es soll zu
nächst eine gütliche Einigung im Verwaltungsweg 
erreicht werden .. 

(Abg. Piechl: Herr Kollege Kiene, bisher hat 
man von den Landwirtschaftsämtern die 

Gutachten angefordert!) 
. 1 

Darum brauchen wir die Gutachten vom Bauern
verband und vom Landwirtschaftsamt, während 
das Landratsamt als entscheidende Instanz tätig 
werden soll. Man muß den Sinn dieser Sache 
begreifen'. Falls die Einigung nicht zufriedenstel
lend ist, soll die juristische Entscheidung vom 
Bauerngericht gefällt werden, und nicht über den 
Regierungspräsidenten und das Verwaltungsgericht. 
Sonst spalten Sie die SaclJ.e auf und machen sie 
noch. viel komplizierter, als sie überhaupt war. 

Präsident Dr. Hundhammer: 'Es liegen noch zwei 
Wortme'.Iidungen vor. Ich bitte damit einverstanden 
ZtU sein, daß !i.ch die Rednerliste schließe. - Das ist 
der Fall. 

Es fo1gt 1a1s Redner der Herr Abgeordnete Knott. 

Knott {1BP): Meine lDamen ullid Heuen! Meinen 
Aus:frühruTIJg·en, die ich glaubte klar genug gemacht 
zu haben, hat man Hinge unterstelJ.t, die ich g.ar 
nicht gesagt habe. Ich habe nicht behauptet, daß 
die 1Jandr1atsämter au:Egerbläiht w,er1den, wie der Herr 
Kollege Schuster meinte. Ich habe 1aiuch nicht be
ihauptet iUnd. g'.Iiaube auch kaum, daß die Land
wirtsch,a1ftsämter dadurch au:llge1bläht wenden. Ich 
!halbe lediglich vom kürzeren und einfacheren Ver
waltungsweg g.esprochen, von sonst ig1ar nichts. Ich 
bin 1der Meinung, daß man eine Aufgabe dorthiJt 
weisen soll, wo die Fachleute dafür sitzen. Es 
handeilt sich jä um eine spezifisch landwirtschaft
liche Angelegenheit im Plachtwesen, unld zw,ar auch 
um die Beurteilung des Objektes. Das gehört doch 
dazu. Das kann doch tj:er Mann, der in landwirt
schaftlichen Fragen viel besser Bescheid weiß als ein 
Jurist, besser beurteilen 1als selbst rler 1beste Jurist. 
Nach meiner Über>zeu:gung ist die juristische Aus
b'ildurug zwar sehr umfangreich, aber ich hiaibe noch 
nicht gehört, daß sie so weit g·eiht, daß noch in 
spezifisch· landwirtschaftlichen Beiwertungsfraigen 
unterrichtet wü11de. Davon weiß ich nichts. 

Ich möchte also meine Ausführungen richtig ver
' stande.n wissen. Meine Meinung ist, daß der ein

fache Weg der i:st, wenn die Landwirtschaftsämter 
für P1achtsachen ~u:ställidiJg sind. Meine Damen und 

Herren; warum s1agen Sie es denn nicht, weslha1b 
Sie es nicht bei den Landwirtschaftsämtern, sondern 
bei den Lan!dratsämtern !hiaben wol'len? Jetzt sage 
ich ·es Iihnen. Man hört nämlich immer hinten
herum, mit einem Auguren-Lächeln wird einem das 
ins Olhr geflüstert: J,a, wenn es an die lJandwirt
schaftsämter geht, kann es passieren, daß die den 
Bauernverband nicht mehr hören, wälhrend die 
Sache ibeim Landratsamt aller Vor1aussicht nach 
leichter möglich ist. 

(.Abg. ~iene: ,J.etzt ist es !heriaus!) 

Man befürchtet leldigJ.ich, daß der Bauernverband 
in ZUJkunft zu wenig rz,u:r S1ache geihört wird. Da 
Sie ·behauptet 1hiaJben, ein. gutes Einverständnis. mit 
den Landwirtsch·aft-sämtern ·zu haben, sichern Sie 
sä.eh doch auch im Gesetz das Recht, gehört z,u 
werden! Das ist der Grullid g·ewesen. Jetzt habe iCh 
es gesagt. 

(Heiterkeit) 

1Bis!her hat man es immer nur !hinter den Kuli:ssen 
geflüstert. 

1Ich g1aiuibe doch, einilges Ztu:r Klärung beigetr1aigen 
zu haben. Meine Meinung ist die: Man soll nicht 
aus irgendwelchen Komplexen - um solche han
delt es sich beim Bauernverband, wenn er fürchtet, 
zu wenig zum Zug zu kommen - eine Fehlkon
struktion machen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Letzter Redner ist 
der Herr Albgeordnete Junker. 

Junker (CSU): Herr lPräs'ident, meine Damen :und 
Herren! Ich möchte ·zunächst nur einen Irrtum des 
Herrn AJbgeordneten Kiene 1berichtiJgen. Der Herr 
Abgeordnete Kiene meinte, wenn die Landwirt
schaftsämter mit dieser Sache be:fiaßt sind, sei die 
Regierung nicht 1als nächste Instanz für die Be
schwerden :z.u:ständiig. 

(Abg. Kiene: Doch!) 

Es ist ganz 1gleichgüJ.tig, o!b 1Sie da1s Landwiirtsch1afts
amt oder das Landriatsamt nehmen, die nächste 
Instanz ist die mittlere Verwaltungsbehörde, Und 
das ist eben die Regierung. Deshalb möchte ich 
vorsch1a1gen, olbwo!h'l sich kedn Landrat und kein 
Oberbürgermeister um dieses klein bißchen Arbeit 
reißen wird, die Einheiitlichkeit der V:er>waiJ.tung 2iU 

wa!hren, <liie schon dadurch bewiesen ist, daß bettle 
Stellen im nächsten Rechtszu:g in einer - nämlich 
in der vom iHerrn Kollegen Kiene so abgelehnten 
- 'Instanz des. iRegierungspräsidehten oder der Re
.gierun:g zusammenfließen. Den iRegierungsprästden
ten können 'Sie ruicht sparen; er beikommt die Sache 
so und so. Wenn wir uns im 1Zuge 1aer Staatsverein
fachung 1allmä!hlich ·mit dem Proib1em der Ein:heit
lichJkeit der V:erwaltuDJg befassen müssen, dürfen 
wir jetzt nicht Gesetze machen, die a:lles aiuselin
anderstreben lassen, was wir hinterher bei der 
V:evwal tungsvereinfachung. wieder ;zusammenholen 
müßten. Wenn es so ist, müßte logischerweise auch 
das Landwirtschaftsministerium vorangegangen 
sein. 

Herr Ko:llege Knott, wenn 1Sie sagen, das hat 
damit nichts ·zu tun, dann son man doch alles, was 
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das Landwirtsch1a<ftsamt ang,eib.t, herausnehmen. 
Wenn man.sch'On saigt, es müssen F1achleute da sein, 
was hat dann die Bo:denbenutmmgse:rlhelbung 

(Beifall) 
beim Landratsamt ZiU tun, die zw1anzigmal mehr 
Arbeiit macht? '.Die wäre genau so gut beim Land• 
wirtschaftsamt zu erledigen. Alber das Landwirt
schaftsministetlum hat ste klugerweise auch nicht 
iherüibergenommen, weil es gewußt hat, welch große 
Arbeit es ist. ,Ich g1'aube, die Elinheitlichkeit der 
Verwaltung erfordert es, 'daß dte Bodenbenutzungs
erhebung bei der Kreisverwaltung, beim Land
ratsamt bleilbt, auch wenn sie mit :a'.11 ihrem Drüm 
und !Dran jedem Bürgermeister. und Landrat das 
Leben siauer macht. Da es, sich ibeli den Pacht
angeleigenheiten im wesentlichen rnn rechtliche Ent
sche'i:dungen handelt, müssen im Interesse der Ein
heitlichkeit der Verwaltung auch sie bei den 
Landratsämtern belassen werden. 

(Beifall bei der CSU) 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Aussprache ist 
geschlossen. Wir kommen zur Abs;tiri:J.mung. 

(Abg. Thellmann-Bidner: Ich bitte um 
namentliche Abstimmung!) 

Beantragen Sie namentliche Abstimmung über 
das gan21e Gesetz oder nur über einen einzelnen 
Artikel? 

(Abg. Thellmann-Bidner: Über diesen Punkt!) 

- Ich frage: Wer diesen Antrag auf namentliche 
Abstimmung unterstützt, wolle sich vom Platz er
heben. - Die Unterstützung genügt nicht. 

(Heiterkeit) 
Nur bei der Schlußabstimmung kann ein einzelner 
Abgeordneter namentliche Abstimmung beantra
gen; das ist etwas anderes. Aber zu einem einzel
nen Paragraphen wäre die Unterstützung notwen
dig. Sie können, wenn Sie wollen, Herr Abgeord
neter, bei der Schlußabstimmung Ihren Antrag wie
derholen. Dort haben Sie allein das Recht, nament
liche Abstimmung zu verlangen. 

Der Abstimmung liegt zugrunde die Beilage 404 7. 
Ich rufe auf den Artikel 1. Wir stimmen satz

weise ab, weil zum zweiten Satz ein Abänderungs
antrag vorliegt. Der erste Satz lautet: 

Landwirtschaftsbehörde im Sinne des Bun
desgesetzes über das landwirtschaftliche Pacht
wesen (Landpachtgesetz) vorn 25. Juni 1952 
(BGBl. I S. 343) ist die Kreisverwaltungs
behörde. 

Wer dem zustimmt, wolle sich vom Platz erheben. 
- Ich bitte um die Gegenprobe. - Das erstere war 
die Mehrheit. Der erste Satz ist in der verlesenen 
Form angenommen. 

Zum Satz 2 hat der Herr Abgeordneter Junker 
einen Abänderungsantrag gestellt; derselbe lautet: 

Ist ein Landkreis oder eine kreisfreie Ge
meinde Vertragsteil, so ist die Regierung Land
wirtschaftsbehörde. 

Wer dieser Fassung zustimmt, wolle sich vorn Platz 
erheben. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimm-

enthaltungen? - Das erstere war die Mehrheit. 
Der Abänderungsantrag Junker ist angenommen. 

Ich rufe auf den Artikel 2. Der Landwirtschafts
ausschuß schlägt folgenden Wortlaut vor: 

Das Staatsministerium für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium der 
Justiz die in § 4 Abs. 3 des Landpachtgesetzes 
vorgesehene Ausnahme von der Anzeigepflicht 
zu regeln. 

(Unruhe - Glocke des Präsidenten) 

Hierzu sind keine Änderungsanträge gestellt. Wer 
dieser Fassung zustimmt, wolle Platz behalten. -
Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthaltun
gen? - Der Artikel 2 ist einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf den Artikel 3. Der Landwirtschafts
ausschuß hatte vorgeschlagen, folgende Fassung zu 
wählen: 

Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 1953 in Kraft. 

Dagegen hat der Herr Abgeordnete Junker -
meine Herren, ich bitte, in diesem Augenblick 

· keine Debatten zu führen - vorgeschlagen, den 
1. August zu wählen. Ich bitte zu beachten, daß wir 
bei dem Gesetz nicht gut rückwirkend eine Be
stimmung treffen können; denn bis das Gesetz in 
Kraft tritt, beziehungsweise bis 1. Juni, sind jetzt 
schon Entscheidungen gefällt worden. Der Herr 
Abgeordnete Junker hat vorgeschlagen, den 
1. August zu wählen. Ich würde meinerseits emp
fehlen, den Termin weiter bis 1. September zu er
strecken; denn bis das Gesetz verkündet ist, ver
geht doch noch geraume Zeit und wir müssen bis 
dorthin die Behörden arbeitsfähig belassen. 

(Zuruf: Einverstanden!) 

Ich würde also vorsChlagen, zu sagen: 
Dieses Gesetz tritt am 1. September 1953 in 

Kraft. 

Erhebt sich dagegen eine Erinnerung? - Das ist 
nicht der Fall. - Das Hohe Haus ist damit ein

- verstanden. Damit ist die erste Lesung beendet. 

Wir lfommen zur zweiten Lesung. Ich schlage 
vor, sie unmittelbar folgen zu lassen. 

(Abg. Haisch: Zur Geschäftsordnung!) 

- Zur Geschäftsordnung der Herr Abgeordnete 
Haisch. 

Haisch (CSU): Herr Präsident, Hohes Haus! Nach
dem in Bayern allgemein das Landwirtschaftsamt 
als Landwirtschaftsbehörde gilt, möchte ich, um 
Irrtümern aus dem Wege zu gehen und um Fehl
deutungen oder Meinungsverschiedenheiten zu ver
meiden, vorschlagen, in Artikel 1 statt „Landwirt
schaftsbehörde im Sinne des Bundesgesetzes" nun 
einzusetzen: „Behörde im Sinne des Bundesgesetzes 
über das landwirtschaftliche Pachtweseri". Das 
Wort „Landwirtschafts" soll also gestrichen wer
den. 

Präsident Dr. Hundhammer: Diese Äußerung be
zieht sich nicht mehr auf die Frage, die eigentlich 
zur Debatte gestanden hat, nämlich, ob die zweite 
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Lesung sofort erfolgen soll. Das ist ein sachlicher 
Antrag; ich habe ihn zur Kenntnis genommen. 

Ich frage, ob das Hohe Haus damit einverstanden 
ist, daß die zweite Lesung sofort anges.chlossen 
wird. - Dagegen erhebt sich keine Erinnerung. 

Die Ausführungen, die der Herr Abgeordnete 
Haisch gemacht hat, betreffen einen Antrag zu 
Artikel 1. 

Ich eröffne die Aussprache. Eine Wortmeldung? 
- Herr Abgeordneter Junker, ich erteile Ihnen zu 
der Aussprache das Wort. 

Junker (CSU): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Ich hätte Bedenken gegen die Formulie
rung, die Herr Kollege Haisch hier vorgebracht hat. 
Allerdings nicht in dem Sinn, daß es nun viel
leicht etwas bedeuten soll, wenn die Worte „Land
wirtschaftsbehörde im Sinne des Gesetzes"· einge
fügt werden. Aber wir können, wenn wir nun 
„Behörde im Sinne des Bundesgesetzes" einfügen, 
jetzt in der Küi;:~e der Zeit nicht übersehen, ob im 
Bundesgesetz nicht sonstige Behörden genannt 
sind, so daß sich das Landratsamt dann auf sämt
liche derartige Behörden beziehen würde. Heißt es 
aber „Landwirtschaftsbehörde im Sinne des be
treffenden Bundesgesetzes", dann ist das eindeutig 
genug und niemand kann dann aus dieser Bezeich
nung irgendwie folgern, daß das Landratsamt viel
leicht gar in sonstigen Dingen Landwirtschaftsbe
hörde sei. Ich. würde zustimmen, wenn mir der 
Herr Kollege Haisch versichern könnte, daß in die
sem Bundesgesetz sonst nirgends eine anderweitige 
Behörde aufgeführt ist. Dann könnte man es 
machen. Wenn diese Frage aber irgendwie strittig 
ist, möchte ich das Hohe Haus warnen, mit einem 
Schnellschuß jetzt etwas zu machen, was vielleicht 
sehr unangenehme Folgen zeitigen kann. 

Präsi.dent Dr. Hundhammer: Ich erteile das Wort 
dem Herrn Staatssekretär im Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 

Maag, Staatssekretär: Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Da im Bundes-Landpachtgesetz 
immer von „Landwirtschaftsbehörde" gesprochen 
wird, halten wir es für glücklicher, wenn dieses 
Wort stehen bleibt, wie es in der ersten Lesung 
angenommen wurde. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Aussprache ist 
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung in der 
zweiten Lesung. Dabei liegt der in der ersten Le- . 
sung zu den einzelnen Artikeln beschlossene Text 
zugrunde. 

Der Herr Abgeordnete Haisch hat beantragt, in 
Artikel 1 das Wort „Landwirtschaftsbehörde" zu 
ändern in „Behörde im Sinne des Bundesgesetzes". 
Der übrige Text bliebe dann gleich. Wer diesem 

· Abänderungsantrag die Zustimmung erteilt, wolle 
sich vom Platz erheben. - Ich. bitte um die Gegen
probe. - .Der Abänderungsantrag ist abgelehnt. 

Ich rufe auf den Artikel 1 in der Fassung der 
ersten Lesung - ohne Erinnerung, Artikel 2 in der 
Fassung der ersten Lesung - ohne Erinnerung, 
Artikel 3 in der Fassung der ersten Lesung - ohne 
Erinnerung. 

Damit ist auch die zweite Lesung beendet. Wir 
kommen zur Schlußabstimmung über das ganze 
Gesetz. Herr Abgeord.neter Thellmann-Bidner, wol
len Sie jetzt Ihren Antrag auf namentliche Abstim
mung wiederholen? - Sie halten ihn nicht auf
recht. Dann kann die Abstimmung in einfacher 
Form vorgenommen werden. 

Wer dem Gesetz im ganzen die Zustimmung er
teilt, wolle sich vom Platz erheben. - Ich bitt~ um 
die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Gegen 
5 Stimmen und bei 10 Stimmenthaltungen ist das 
Gesetz angenommen. 

Ich rufe auf die Ziffer 4 der Tagesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes über das Verfahren in 
Wild- und Jagdschadenssachen (Beilage 3860). 

Über die Beratungen des Ausschusses für Er
nährung und Landwirtschaft (Beilage 4106) be
richtet der Herr Abgeordnete Demmelmeier; ich 
erteile ihm das Wort. 

Demmelmeier (CSU), Berichterstatter: Herr Prä.:. 
sident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß 
für Ernährung und Landwirtschaft hat sich in seiner 
59. Sitzung am 12. Mai 1953 mit dem Entwurf eines 
Gesetzes über das Verfahren in Wild- und Jagd
schadenssachen (Beilage 3860) beschäftigt. Bericht
erstatter war ich selbst, Mitberichterstatter der 
Herr Kollege Dr. Franke~ 

Der Landwirtschaftsausschuß hat den Gesetzent
wurf im allgemeinen und im besonderen bespro
chen und. die einzelnen Artikel in der Fassung der 
Regierungsvorlage ohne Widerspruch angenom
men. Als Tag des Inkrafttretens wurde der 1. Juni 
1953 eingesetzt. In der Schlußabstimmung wurde 
der Gesetzentwurf nach den Beschlüssen der ersten 
und zweiten Lesung einstimmig angenommen. 

Ich bitte das Hohe Haus, diesem Beschluß bei
zutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Über die Beratun
gen des Ausschusses für Rechts- und Verfassungs
fragen. (Beilage 4130) berichtet der Herr Abgeord-. 
nete Dr. Schönecker; ich erteile ihm das Wort. 

Dr.Schönecker (BP), Berichterstatter: Der Rechts
und Verfassungsausschuß hat sich mit diesem Ge
setz in seiner Sitzung vom 19. Mai 1953 befaßt. 
Berichterstatter war ich, Mitberichterstatter Herr 
Kollege Zillibiller. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r führte zunächst aus, 
daß dieses Gesetz nichts anderes sei als die frühere 
Ausführungsverordnung zu Artikel 50 des Reichs
jagdgesetzes. Im Rechts- und Verfassungsausschuß 
wurden gegen das Gesetz keine rechtlichen Be
denken vorgetragen. In der ersten Lesung wurde 
lediglich eine redaktionelle Änderung beschlossen. 
Es soll in Artikel 2 Absatz 1 Satz 1 an die Stelle 
d~s Wortes „Anmeldepflicht" das Wort „Anmelde-
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frist" gesetzt werden, weil dief! sachlich richtiger 
ist. In der zweiten Lesung machte der Abgeordnete 
Junker geltend, die Gemeinde handle nicht im 
eigenen Wirkungskreis, sondern im übertragenen 
Wirkungskreis. Der Ausschuß schloß sich dem 
nicht an und lehnte einen entsprechenden Antrag 
mit allen gegen eine Stimme ab. In der Schluß
abstimmung wurde das Gesetz einstimmig ge
billigt. Ich darf Ihnen .empfehlen, das gleiche zu 
tun. 

Präsident Dr. Hundhammer:· Ich schlage dem Ho
hen Hause vor, auch in diesem Falle die allgemeine 
und die besondere Erörterung miteinander zu ver
binden. - Das Hohe Haus ist dam~t einverstanden. 
Wir treten in die erste Lesung ein. Ich eröffne die 
Aussprache. - Eine Wortmeldung erfolgt nicht. 
Die Aussprache ist geschlossen. 

Wir kommen· zur· Abstimmung. Dabei liegt 
zugrunde der Wortlaut des Gesetzes auf der Bei
lage 3860. In Anbetracht des Umfangs des Gesetzes 
bitte ich, mir die Verlesung zu erlassen und sich 
mit der Verweisung auf die Drucksache im Einzel
fall bei der Abstimmung zu begnügen. - Das 
Hohe Haus ist damit einverstanden. 

Ich rufe auf Artikel 1. Wer ihm die Zustimmung 
erteilt, wolle Platz behalten. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Stimmenthaltungen erfolgen nicht. 
Artikel 1 ist angenommen. 

Ich rufe auf Artikel 2. Es ist in der vorliegenden 
Drucksache bei Satz 1 Absatz 1 das Wort „An
meldepflicht" durch das Wort „Anmeldefrist" zu 
ersetzen. Wer Artikel 2 die Zustimmung erteilt, 
wolle Platz behalten. - Ich bitte um die Gegen
probe. - Stimmenthaltungen - erfolgen nicht. 
Artikel 2 ist angenommen. 

Ich rufe auf Artikel 3. - Wer ihm die Zustim
mung erteilt, wolle Platz behalten. - Gegenprobe? 
-- Stimmenthaltungen? - Gegenstimmen erfolgen 
nicht. Artikel 3 ist angenommen. 

Ich rufe auf Artikel 4. - Ich stelle fest, daß 
er angenommen ist, und zwar einstimmig, wie die 
vorausgegangenen Artikel. 

Ich rufe auf Artikel 5. - Ich stelle fest: Er ist 
angenommen; und zwar einstimmig wie die vor
ausgegangenen Artikel. 

Ich rufe auf Artikel 6. - Ich stelle die einstim
mige Annahme fest. 

Ich rufe auf Artikel 7. - Ich stelle die einstim
mige Annahme fest. 

Ich rufe auf Artikel 8. - Ich stelle auch hier die 
einstimmige Annahme fest. 

Es folgt Artikel 9. - Ich stelle die einstimmige 
Annahme fest. 

Ich rufe auf Artikel 10. Der Ausschuß für Er
nährung und Landwirtschaft beantragt folgende 
Fassung: 

Das Gesetz tritt am 1. Juni 1953 in Kraft. 

Auch in diesem Falle dürfte es nicht zweckmäßig 
sein, eine Rückwirkung des Gesetzes zu beschlie
ßen. Die Beschlußfassung des Ausschusses liegt 
schon weiter zurück. Ich schlage dem Hohen Hause 
vor auch in diesem Fall als Tag des Inkrafttretens 
den L September 1953 zu nehmen. Artikel 10 
würde dann folgendermaßen lauten: 

Das Gesetz tritt am 1. September 1953 in Kraft. 

Es erhebt sich dagegen keine Erinnerung. Arti
kel 10 ist in dieser Fassung angenommen. 

Damit ist die erste Lesung beendet. Wir treten· 
in _die zweite Lesung ein. Ich schlage vo.r, sie un
mittelbar folgen zu lassen. - Das Hohe Haus ist 
damit einverstanden. 'Ich eröffne die Aussprache. 
Zum Wort hat sich der Herr Abgeordnete Junker 
gemeldet; ich erteile ihm das Wort. 

Junker (CSU): Herr Präsident, Hohes Haus! In 
Artikel 1 Absatz 2 - ich bitte zu entschuldigen, 
daß ich nicht früher gekommen bin; ich habe es 
übersehen - ist ausgeführt, daß die Gemeinden 
das Vorverfahren im eigenen Wirkungskreis durch
führen. Das Hohe Haus hat in der Gemeindeord
nung festgelegt, daß bei der Übertragung yon Auf
gaben auch die Kosten ersetzt werden. Wir haben 
nun eine Aufgabe in den eigenen Wirkungsbereich 
der Gemeinden übertragen, ohne daß etwas über 
die Kosten gesagt wird. Wir haben also den Ge
meinden wieder einmal Aufgaben ohne die Mög
lichkeit eines Ersatzes aufgehalst. Es ist zuzugeben, 
daß es sich dabei nicht um große Ausgaben handeln 
kann, aber ich möchte doch ein grundsätzliches Be
denken anmelden. 

Ich möchte aber auch weiterhin noch nach der 
Seite hin Bedenken anmelden, daß das Verfahren 
im eigenen Wirkungskreis durchgeführt wird. Der 
eigene Wirkungskreis besagt, daß die Aufsichts
behörde nur dann eingreifen kann, wenn ein Ge~ 
setz verletzt ist, nicht aber wenn eine Ermessens
frage so oder so ausgelegt wurde. Die Aufsichts
behörde kann hier nicht eingreifen. Nun liegt es 
aber, wenn wir die Sache praktisch ansehen, doch 
so, daß in Landgemeinden fast immer der Bürger
meister, der für die Gemeinde tätig sein muß und 
die Verhandlungen führt, Vertragspartner ist; er 
ist meistens Mitglied der Jagdgenossenschaft, weil 
er irgendwelchen Grundbesitz hat. Es kann sogar 
so gehen, wenn sehr stark gekniffelt wird, daß 
nicht nur der Bürgermeister und der zweite Bür
germeister, sondern der gesamte Gemeinderat un
fähig ist, wirksam für die Gemeinde tätig zu wer
den, weil jeder, der im 'Gemeinderat sitzt, irgend
wie mit einem Grundbesitz an der Jagdgenossen
schaft beteiligt und damit Beteiligter und Ver
tragspartner im Verfahren ist. Daß das Verfahren 
sich bisher bewährt hat, steht ohne weiteres fest. 
Um aber der Aufsichtsbehörde die Möglichkeit zu 
geben, in den geschilderten Fällen einzugreifen, 
schlage ich vor, wie folgt zu formulieren: „Die Ge
meinde führt das Vorverfahren im übertragenen 
Wirkungskreis durch." Wenn wir das Vorverfahren 
in den eigenen Wirkungskreis hineingeben, machen 
wir nicht nur den Fehler, daß wir entgegen der 
Gemeindeordnung ohne finanzielle Zuwendung eine 
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Aufgabe festsetzen, die- bisher nicht 'zum eigenen 
Wirkungskreis gehört hat, sondern auch den Fehler, 
daß Beteiligte, weil sie die letzte Instanz sind, 
im eigenen Wirkungskreis zu entscheiden haben. 
Diese voraussehbare Folgerung möchte ich ver
mieden wissen. 

Ich möchte deshalb bitten, statt „eigenen" zu 
sagen: „übertragenen Wirkungskreis". Damit sind 
die wesentlichen Schwierigkeiten beseitigt. 

Präsident Dr. flundhammer: WeiteT ist zum Wort 
gemeldet der Herr Abgeordnete Dr. SchöneGker. Ich 
erteile füm ldas Wort. · 

Dr. Schönecker (BP): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Die Bedenken des Herrn Kollegen 
Junker halte ich nicht für beg'rünidet: Wenn er 
zunächst sagt, er habe Bedenken, weil die Kosten 
nicht geregeiJ.t seien, so muß ich daTauf verweisen, 
daß diie Kostenfoage in Artike'l 5 des Gesetzes 
ausdrücklich gere1gelt ist: Die Kosten hat· grund
sätzlich der ·Ersatzpflichtige zu tragen. Damit ist 
dieser Punkt ausg·eräumt. 

Im übrigen. ist es gan;z gleichgüfüg, ob der 
Bürgermelister im übertragenen oder eigenen Wir
kungs!Rr-ei'S !handelt. HanideJn muß er ·auf alle Fälle, 
-auch· wenn er ais ilVIiiJg[ied der Jagd:genossenschaft 
betemgt sein sollte. Es ist auch ikeine endgülti.g-e 
Entscheidung, so111dern nur ein Vorentscheid, ·und 
gegen diesen Vorentsched!d ist der ordentliche 
Rechtsweg zum Amtsgericht :mlässig. Tatsächlich 

· ist es eine Tätigikeit im eigenen Wirkungskreis der 
Gemeinde. -

Der Rechts- und Verfassungsaillsschuß hat ilie 
Bedenlken des Herrn Kollegen Junker nicht ge
billigt. Ich gfauJbe, I\hnen empfehlen :m . können, 
dem Vorschrag des Rechts- und Verdiassungsaus
schusses zuzustimmen. ,· 

Präsident Dr. Hundhammer: ·Die Aussprache ist 
geschlossen. Wfr ikommen .zur AJb:stimmung. Ihr 
liegt die Fassung zugrunde, die in der ersten 
Lesung beschlossen worden ist. 

Zu Artikel 1 Absiatz 2 !hat der Herr Ahgeordnete 
Jun'ker vorgeschlagen, das Vfo~-t „eiJgenen" durch 
„übertrag·enen" zu ersetzen. Wer diesem A:bände
rungsantraig -die Zustimmung giibt, wolle sich vom 
Platz erlheiben. - Ich bitte um die. Gegenprobe. -
Der .Abänderun:gsrant:riag ist ·abge1ehnt. 

Ich ru:fe .aiuf ArtiJkeiJ. 1 dn der Fassung der ersten 
Lesung. - Ich stelle fest, daß sich keine ErinneTunrg 
erhelbt. 

Artiikel 2. - Ohne Erinnerung. 
Artilkel 3. - Ohne Erinnerung. 
Arti!kel 4. - Ohne Erinnerung. 
Arti1kel 5. - Ohne Erinnerung. 
Arti1kel 6. - Ohne Erinnerung. 
Arti1kel 7. - Ohne Erinnerung. 
Artikel 8. - Ohne Erinnerung. 

Artikel 9. - Ohne Erinnerung. 
Artiikel 10. - Ohne Erinnerung. 

iDamit ist dras Gesetz auch in der zweiten Lesung 
angenommen. 

. Wir ikommen ·:aur Sch1ußa!bstlimmung. Ich schlage 
vor, sie in einfacher Form und nicht namentlich 
vorzunehmen. - tDaige.gen erihelbt sich keine Ein
wel1!dung. Ich bitte diejenigen Mitglieder des Hohen 
Hraiuses, die dem Gesetz in der F1assun:g der Be
schlüsse der zweiten Lesung die Zustimmung er
teilen, sich vom Platz zu erheben. - Das Gesetz 
ist -einstü.mmtg :angenommen. 

Es ihat .den Titel: Gesetz über rdras Verrfrahren in 
Wi'ld- und Jagdschadenssachen. - .A!uch die Zu
stimmung zur Überschrift ist ertefü. 

Wir ikommen nun zu ZiffeT 5 der Tagesordnung: 

Einwendungen des \Senats gegen das Gesetz 
- über -Röntgenre1ilhenuntersuchungen {Anlragen 

368, 370). 

Zlu diesem Pillnkt gilbt es vermutlich wieder eine 
länger-e Aussprrach·e. Ich schlage da!her vor, da v;:ir 
in etwa einer halben Stunde die Beratungen be
enden müssen, nicht meihr in !diese Materie einzu
treten. - Das Hohe Haus ist damit ·einverstanden. 

Ich rufie rauf Zidifer 6: 

Einwendungen des· Senats gegen das Gesetz 
zur. Änderung des Gemeindeabgabengesetzes 
(Anlagen 400 und 384). 

tJ-ber ·die -Berrammgen des Ausschusses für den 
Staatshaushalt (-Beilage 4105) ibrerichtet der Herr 
Albg.eordnete rDr. Leruz. Ich erteile ilim das Wort. 

Dr. Lenz (CSU), Berichterstatter: Herr P.räsident, 
meine sehr vereihrten Damen und Herren! Der 
Senat hat gegen Artikel 4 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Änderung des Gemeindeabgabengesetzes Einwen
dungen erhoben. Dieser Absatz 1 hat folgenden 
Wortlaut: 

Wenn· T-ed.'lnehmer an Geseiil:schraftsreisen einen 
Pauschalsratz bez·ahlt !haben, in dem die Krur
abgrabe -eing·esch'lossen i:st, so kann .an Stelle 
rdes Zimmervermieters ·zur Abführung der 
Kura1bga:be der Vertreter des Reiseunterneh
mers, der die Quartiergelder a~slbezahlt, ver
pflichtet werden. 

Der 1Senat ist der Auffrassiung, daß der Vertreter 
des ReiseunternehmeTs, was er auch in der Be
gründung aussp:riicht, nicht ihaftbrar gemacht werden 
kann. Er empfiehlt desiha:1b, .an Stel1e des V·ertreters 
des Rei:s-eunternehmers den Reiseunternehmer 
selbst IZIU verpflichten. Das ist die Änderung, die 
der 1Senat vorschfägt. Der Hrausha'ltsausschuß hat 
einstimmtg dieser Än:derung zwgestimmt. Ich bitte 
das Hohe Haus", di1esem iBeschluß bed::outreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Über die Beratungen 
des Ausschusse13 für Rechts- und Verfassungsfragen 
(Beilage 4129) berichtet der Herr Abgeordnete Kra-
mer. l~ erteile ihm das Wort. · 
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Kramer (SPD), Berichterstatter: Herr Präsident, 
Hohes iH!aus! In seiner 156. Sitzung vom 19. Mai 
1953 ihat sich der Rechts- und Vel'lfassiungsausschuß 
mit den Einwendungen des Senats zur Äniderung 
des GemeinideiabgaJbengesetz.es bed'aßt. Der Ausschuß 
kam zu der einmütigen .Aiuf:ßassun;g, den Einwen
dungen des Senats Rechnung ;zu tragen. Ich bitte 
Ste eben.falls, dä.esem ßeschlruß beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich eröffne die 
Ausspr1ache zu den erstatteten Berichten. - Wo·rt
me'.LduD1gen erfolgen nicht. Die Arussprache ist ge
schlossen. 

Wir stimmen ab. Die Ausschüsse für den Staats
ih.aiusihalt und füir Rechts- unid Verfassungsfragen 
schlagen vor, der EinwenJdun:g des Senats auf An
lag,e 384 seiner Drrucksachen Rechnung rzu tragen. 
Der Wortlaut der Einwenc1ungen des Senats ist 
folgender: 

§ 1 so1~ die 1Fassung ·erhalten: 

Dem Art. 4. Albs. 1 des Gemeindeiaibgaben
gesetzes vom 20. Juli 193'8 {GVBl. S. 225) wiid 
folgender Satz aD1gefügt: 

Wenn T1eilnehmer an GeseUscha·ftsreisen 
·einen Pauschalsatz bezahlt haben, in dem die 
Kur.aihga'be ·ein:g.eschlossen ist, so kann ian Stelle 
:des Zimmervermieters zur Abfüih.mmg der Kur
abgabe der Reiseunternehmer verpflichtet 
werden. 

Wer dieser 'Einwendung entsprechend dem Aus
schiußivorsch1ag Rechnung zu tragen gewHlt ist, 
möge sich vom Platz erheben. - Ich stelle fest, 
daß das Hohe Haus einstimmig so beschlossen hat. 

Ich könnte mir vorstellen, daß sich >auch über die 
Frage des Landesgesunidiheitsr.a:ts eine Debatte er
gibt, so ··daß es zweckmäßi:g ist, die Materie nicht 
in Angriff ~u neih.men. - Dias Hoihe Haus ist damit 
·einverstanden. 

Vielleicht darif ich IÜlberihaiupt die große Zahl von 
kleineren Dingen vorwegnehmen, die vielfach ein
stimmig beschlossen sinld, damit wenigstens diese 
Anträge weggearbeitet w1eriden. 

Ich rufe auf rdie Zi!ffer 9 der Tagesordnung: 

Antrag der Abgeordneten von Knoeringen, 
Weishäupl und Fraktion, Eberhard, Strenkert 
und Fraktion, Dr. Baumgartner, Dr. Lippert 
und Fraktioh, Riediger, Pfeffer und Fraktion, 
Bezold; Hadasch und Fraktion betreffend Ge
setz über die Gewährung von Pflegegeld an 
Zivilblinde (Beilage 3954). 

Über die !Berat·ungen des Ausschusses für sozial
politische Ang,e1egenheiten (BeHage 4132) berichtet 
der Her·r Abgeordnete [)otzaueT. 

(Zurlilfe: Nicht anwesend!) 

- Der Herr Abg.eortdnete Dot:z;auer ist nicht im 
Haius. Kann ein anderes Mitglied dieses Arusschusses 
kurz berichten? Da es sich um einen einstimmigen 
Besch'luß h'anldelt, düTfte ja rdie Schiwierigikeit nicht 
so groß sein. 

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Lippert) 

- Zur Berichterstattung über die Beratungen des 
Ausschusses .für soziai1politische Angelegenheiten 
.erteile ich das Wort dem Herrn Albgeordneten 
Dr. Lippert •an Stelle des Herrn Abgeordneten 
Dotzauer. 

Dr. Lippert (BP), Berichterstatter: Meine Damen 
und Herren! Ich kann mich kurz fassen. Der Gesetz
entwurf wurde im sozialpolitischen. Ausschu.(3 ein
gehend behandelt. Es ist Einigkeit darüber erzielt 
worden, ihn in der vorliegenden Form anzunehmen. 
Ich bitte Sie, diesem Beschluß beizutreten. 

Präsident iDr. Hundhammer: Über die Heratungen 
des Ausschusses d'ÜT. den Staiatshaushalt' (Beilage 
4132) berichtet der Herr Abgeordnete Gabert. 

Gabert {rSiPID), Berichterstatter: Der Arusschuß für 
1FJ.en Staatsih'aushalt hat dem Gesetz ebenfalls ein
stimmig ·zugestimmt. Ich !bitte das Hohe Haus, 
dasselibe .zu tun. 

Präsident Dr. Hundhammer: IEs folgt der Bericht 
ülber die Veriharudlun;gen des Ausschusses für 
Rechts- und Verfassungsfragen. Ihn erstattet der 
Herr Abgeordnete Weisihäiupl. iich erteile ihm das 
Wort. 

Weishäupl {SPD), Berichterstatter: Der Rechts
und Verfassiungsaussch;uß hat in seiner Sitzung vom 
19. Mai ebernfalls keine Einwendungen gegen den 
Gesetzentwurf erhoben. Er lhat ledi:glich noch ge
ibeten, an die Ste11e von „Staatsminister" und 
„Staatsministern" in ATtirkel 4 rzu setzen: „1Staats
ministerium" und „Staatsminister!Len". Ich bitte, 
dem ,einstimmigen Beschluß des Rechts- und Ver
fassungsausschusses die Z<Ustimmung zu geben. 

Präsident Dr. Hundhamme1·: Zu dieser Materie 
liegt ein Schreiben des Herrn Staatssekretärs im 
Staatsministerium für Arbeit und soziale Fürsorge 
vor, in dem auf folgendes aufmerksam gemacht -
wird: 

In dem interfraktionellen Antrag, wie er den 
Ausschuß für sozialpolitische Angelegenheiten, 
den Ausschuß für den .Staatshaushalt und den 
Ausschuß für Rechts- und Verfassungsfragen 
verlassen hat, ist eine Lücke enthalten, die 
unter Umständen zu erheblichen finanziellen 
Auswirkungen, die über den Rahmen des be
antragten Gesetzes hinausgehen, führen wür
den. Im bisherigen Gesetz war vorgesehen, daß 
Blindengeld nur auf Antrag gewährt wird. 
Diese Auf-Antrag-Bestimmung fehlt in der 
dem Landtag nunmehr zur Beschlußfassung 
vorliegenden Neufassung. Es wird deswegen 
vorgeschlagen, im Artikel 1 Absatz 1 der Bei
lage 3954 nach den Worten „des 18. Lebens
jahres" einzufügen: „auf Antrag." Die Nicht
einfügung könnte, wie eingangs erwähnt, zu 
erheblichen Nachzahlungen führen. Sie würde 
weiter das Arbeitsministerium verpflichten, 
von Amts wegen die iin Gesetz festgelegte 
Blindheit festzustellen. 
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Wir treten in die erste Lesung ein. Ich eröffne 
die Aussprache. Zum Wort hat sich der Herr Ab
geordnete Weishäupl gemeldet; ich erteile ihm das 
Wort. · 

Weishäupl (SPD): ])ie Fraktion der SPD hat 
heute, Herr Präsident, einen Abänderungsantrag 
vorgelegt, in dem gewünscht wird, dem Artikel 1 
Absatz 1 .folgende veränderte Fassung zu geben: 
„Auf Antrag erhalten " Ich bitte, dem zuzu
stimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine weitere Wort
meldung erfolgt nicht. - Der Herr Staatssekretär 
Krehle erklärt für sein Ministerium, daß er mit 
dem Vorschlag des Herrn Abgeordneten Weishäupl 
einverstanden ist. 

Wir kommen zur Abstimmung in der ersten Le- -
sung. Ihr liegt zugrunde der Wortlaut des Ge
setzes auf der Beilage 4132. 

Ich rufe auf den Artikel 1 in der Fassung der 
Ausschußvorschläge, die den Absatz 1 und den Ab
satz 3 geändert haben. Die Formulierung, die der 
Herr Abgeordnete Weishäupl vorhin beantragt hat, 
liegt mir nicht ·schriftlich: vor. 

(Zuruf des Abg. Weishäupl) 

- Ich habe sie nicht in Händen. Wann haben Sie 
sie abgegeben? 

(Abg. Weishäupl: Ich habe sie hier! 
Abg. Stöhr: Herr Präsident!) 

- Zur Abstimmung? 

(Abg. Stöhr: Nein, zur Fassung des 
· Absatzes 1!) 

- Wir sind schon in der Abstimmung. Sie können 
dann in der zweiten Lesung sprechen. 

Der Abänderungsantrag des Herrn Abgeordne
ten Weishäupl lautet: 

Die Fassung des Artikels 1 des Gesetzent
wurfs über die Gewährung von Pflegegeld an 
Zivilblinde wird wie folgt geändert: 

(1). Auf Antrag erhalten Zivilblinde, ..... 

Wer dieser Fassung die Zustimmung gibt, wolle 
Platz behalten. Ich bitte um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen - liegen nicht vor. Artikel 1 
ist angenommen mit der neuerlichen Änderung des 
Abgeordneten Weishäupl in Absatz 1, im übrigen 
entsprechend den Beschlüssen der Ausschüsse. 

Ich rufe auf den Artikel 2. Änderungen der Ge
setzesvorlage sind nicht vorgeschlagen. Wer zu
stimmt, wolle Platz behalten. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Artikel 2 ist einstimmig angenom
men. 

Ich rufe auf den Artikel 3. Die Ausschüsse haben 
einen neuen Absatz 3 vorgeschlagen, der Ihnen in 
der Drucksache Nr. 4132 vorliegt. Wer dem Artikel 
in dieser Form die Zustimmung erteilt, wolle Platz 
behalten. Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimm
enthaltungen - liegen nicht vo·r. Es ist so be
schlossen. 

Ich rufe auf den Artikel 4. Der Ausschuß für 
Rechts- und Verfassungsfragen hat eine von den 
übrigen Ausschüssen abweichende Formulierung 
empfohlen. Sie lautet: 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes er
forderlichen Vorschriften erläßt das Staats
ministerium für Arbeit und soziale Fürsorge 
im Einvernehmen mit den Staatsministerien 
der Finanzen und des Innern. 

Wer die Zustimmung erteilt, wolle sich vom Platz 
erheben. - Die Fassung, die der Rechts- und Ver
fassungsausschuß empfohlen ii'at, ist einstimmig 
angenommen. 

Ich rufe auf den Artikel 5. Änderungsvorschläge 
hierzu liegen nicht vor. Wer ihm die Zustimmung 
erteilt, wolle Platz behalten. Ich. bitte um die Ge
genprobe. - Stimmenthaltungen - erfolgen nicht. 
Artikel 5 ist angenommen. 

Wir treten unmittelbar anschließend in die: 
zweite Lesung ein, wenn dagegen keine Erinne
rung erhoben wird. - Das ist nicht der Fall. 

Ich eröffne die Aussprache in der zweiten Le
sung. Das Wort erteile ich dem Herrn Abgeordne-. 
ten Stöhr. 

Stöhr (SPD): Meine Damen und Herren, .ich 
möchte Sie bitten, den Absatz 1 des Artikels 1 ·mit 
dem Subjekt des Satzes zu beginnen, so daß .es 
heißt: 

Zivilblinde erhalten auf Antrag, 

Ich glaube, das ist schönet. 

Präsident Dr. H:undhammer: Eine weitere Wort
meldung erfolgt nicht. Die Aussprache in der zw~i-. 
ten Lesung ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Dabei liegen zu
grunde die einzelnen Artikel des Gesetzes in der 
ersten Fassung bekanntgegebenen und festgelegten 
Form. 

Zu Artikel 1 hat der Herr Abgeordnete Stöhr 
eine redaktionelle Änderu.ng zur Annahme vorge
schlagen. Erhebt sich dagegen eine Erinnerung? -
Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich den Artikel 1 
zur Abstimmung auf in der Fassung der ersten 
Lesung mit der vom Abgeordneten Stöhr empfoh
lenen redaktionellen Änderung. - Eine Erinne
rung erhebt sich nicht. Artikel 1 ist angenommen. 

Ich rufe auf Artikel 2. - Ohne Erinnerung. 
Artikel 3. - Ohne Erinnerung. 
Artikel 4. - Ohne Erinnerung. 
Artikel 5. - Ohne Erinnerung. 

Ich stelle fest, daß das Gesetz die Zustimmung 
des Hauses auch in der zweiten Lesung gefunden 
hat. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Eine na
mentliche Abstimmung wird nicht verlangt. Die 
Abstimmung erfolgt deshalb in einfacher Form. 
Wer dem Gesetz die Zustimmung erteilt, wolle sich 
vom Platz ·erheben. - Das Gesetz ist· einstimmig 
vom Plenum angenommen. 



1556 Bayerischer Landtag - 148. Sitzung. Mittwoch, den 3. Juni 1953 

(Präsident Dr. Hundhammer) 

Das Gesetz hat den Titel: 
Gesetz über die Gewährung von Pflegegeld 
an Zivilblinde. 

Auch hiergegen erhebt sich keine Erinnerung. Die 
Überschrift ist vom Hohen Haus gebilligt. 

Nunmehr würde anstehen die Ziffer 10 der Ta-
gesordnung: 

Antrag der Abgeordneten Dr. Baumgartner, 
Klotz und Fraktion, Bezold und Fraktion be
treffend Bereitstellung von Haushaltsmitteln 
für die Behebung der Frostschäden an den 
Landstraßen I. Ordnung (Beilagen 4071, 3970). 

Zu Ziffer 10 a ist ein Abänderungsantrag Klotz ein
gereicht. Obwohl es sich um einen einstimmigen 
Ausschußbeschluß handelt, wird der Abänderungs
antrag zu einer Debatte führen .. Ich empfehle des
halb, den Punkt zurückzustellen. 

Zu Punkt 10 b, 
Antrag des Abgeordneten Lang betreffend Er
höhung des Mindesteinkommens der Hebam
men (Beilag~n 4070, 3867), 

hat 'der Antragsteller Zurückverweisung an den 
Ausschuß - , 

(Abg. Dr. Lippert: An den Sozialpolitischen 
Ausschuß!) 

- an den Sozialpolitischen Ausschuß beantragt. -
Es erhebt sich im Hause keine Erinnerung. Dem 
Antrag wird stattgegeben. 

Ich rufe auf die Ziffer 11 a der Tagesordnung: 
Antrag der Abgeordneten Stock, Piehler und 
Fraktion · betreffend Sicherung des Absatzes · 
bayerischer Kohle (Beilage 4057). 

Über die Beratungen des Ausschusses für Wirt
schaft und Verkehr (Beilage 4116) berichtet der 
Herr Abgeordnete Michel. Ich erteile ihm das 
Wort. · 

Michel (CSU), Berichterstatter: Herr Präsident, 
Hohes Haus! In seiner 91. Sitzung hat der Aus
schuß für Wirtschaft und Verkehr den Dringlich
keitsantrag der Abgeordneten Stock, Piehler und 
Fraktion behandelt. Der Antrag liegt Ihnen auf 

·Beilage 4057 vor. Der Antrag wurde einstimmig 
angenommen. Ich bitte das Hohe Haus, diesem An
trag zuzustimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
erfolgt nicht. Wer dem Ihnen auf Beilage 4116 und 
4057 vorliegenden Antrag die Zustimmung erteilt, 
wolle Platz behalten. - Ich bitte um die Gegen
probe. - Stimmenthaltungen? - Der Ausschuß
vorschlag ist einstimmig vom Plenum gebilligt. 

Ich rufe auf Ziffer 11 b: 
Antrag des Abgeordneten Nerlinger beh'effend 
Beheizung von öffentlichen Gebäuden und 
Schulen mit bayerischer Kohl~ (Beilage 4117). 

Über die Beratungen des Ausschusses für Wirt
schaft und Verkehr (Beilage 4117) berichtet der 
Herr Abgeordnete Michel. Ich erteile ihm das Wort. 

Michel (CSU), Berichterstatter: In derselben Sit
zung, der 91„ hat der Ausschuß für Wirtschaft und 
Verkehr dem Antrag zugestimmt, daß die Staats
regierung gebeten wird, sofort zu überprüfen, 
welche Möglichkeiten geschaffen werden können, 
um die Beheizung von öffentlichen Gebäuden und 
Schulen mit bayerischer Kohle durchzuführen. Der 
Antrag wurde einstimmig angenommen, Ich bitte 
das Hohe Haus, diesem Antrag gleichfalls beizu
treten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich möchte darauf 
aufmerksam machen, daß sich der Kreis der An
tragsteller erweitert hat. Der Antrag ist mitunter
zeichnet von den . Abgeordneten Dr; Lippert und 
Fraktion, Krüger, Dr. Gromer; Michel, Pösl, Albert, 
Falb, Kiene, Wolf Franz, Luft, Mittich und Wolf 
Hans. Obwohl nicht alle Fraktionen als solche 
unterzeichnet haben, ist also der einstimmige Aus
schußvorschlag aus allen Fraktionen unterzeichnet 
worden. 

Es erfolgt keine Wortmeldung. Wir stimmen ab. 
Wer dem Ausschußvorschlag zustimmt, wolle Platz 
behalten. - Ici). bitte. um die Gegenprobe. -
Stimmenthaltungen liegen nicht vor. Der Aus
schußvorschlag ist vom Plenum einstimmig gebil
ligt. 

Die Ziffer 11 c müssen wir zurückstellen. 

Es folgt die Ziffer 12 der Tagesordnung: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten von 
Knoeringen, Sichler und Fraktion betreffend 
Einbeziehung des oberpfälzischen und nieder
bayerischen Grenzgebietes in das zu erwar
tende Zonensanierungsprogramm des Bundes 
(Beilage 4073). 

Zum Bericht über ·die Beratung im Ausschuß für 
Grenzlandfragen (Beilage 4108) erteile ich das 
Wort dem Herrn Abgeordneten Freundl. 

Freund! (CSU), Berichterstatter: -Meine bamen 
und Herren, Hohes Haus! Der Ausschuß für Grenz
landfragen befaßte sich in seiner Sitzung vom 
12. Mai mit dem auf Beilage 4073 veröffentlichten 
Antrag, der lautet: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, beim Bund 
dahin zu wirken, daß das oberpfälzisch-nieder
bayerische Grenzgebiet in das Zonensanie
rungsprogramm mit aufgenommen W1rd. 

Dieser Antrag wurde ohne Gegenstimmen bei einer 
Stimmenthaltung vom Ausschuß unverändert an
genommen. Ich bitte das Hohe Haus, diesem Be
schluß beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
erfolgt nicht; wir stimmen ab. Wer dem Vorschlag 
des Ausschusses die Zustimmung erteilt, wolle 
Platz behalten. - Stimmenthaltungen? -'--Der Aus
schußvorschlag ist einstimmig angenommen. 

Es folgt Ziffer 13 der Tagesordnung. 

. (Abg. Ospald: Zur Geschäftsordnung!) 
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Zu Ziffer 13 a, 
Antrag der Abgeordneten Stain, Dr. Schubert, 
Frenzel und Reichl und Dr. Eberhardt betref
fend Einleitung von Maßnahmen zur Auflö- · 
sung des Ausländerlagers Föhrenwald (Bei
lage 4109), 

meldet sich der Herr Abgeo,rdnete Ospald zur Ge
schäftsordnung; ich erteile ihm das Wort. 

Ospald (SPD):· Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Der Antrag unter. Ziffer 13 a wurde im 
Ausschuß für Angelegenheiten der Hehnatvertrie
benen und Kriegsfolgegeschädigten beschlossen, 
und zwar 8 Tage vor Besichtigung des Lagers Föh
renwald. Die Ergebnisse dieser Besichtigung sind in 
dem Antrag noch nicht verarbeitet. Ich beantrage 
deshalb, diesen Antrag noch einmal an den Aus
schuß für Angelegenheiten der Heimatvertriebenen 
zurückzuverweisen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Erhebt sich eine Er
innerung gegen diesen Vorschlag? - Das ist nicht 
der ·Fall; der Antrag laut Beilage 41"09 geht an den 
Ausschuß für Angelegenheiten der Heimatvertrie
benen_ zurück. 

Es folgt die Ziffer 13 b der Tagesordnung: 
Antrag der Abgeordneten Ospald und Klam,mt 
betreffend Finanzierung der innerbayerischen 
Umsiedlung (Beilage 4128). 

Über die Beratung im Ausschuß für Angelegenhei
ten der Heimatvertriebenen berichtet der Herr Ab
geordnete Dr. Weigel. 

Dr. Weigel (CSU), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! In der 49. Sitzung 
des Ausschusses für Angelegenheiten der Heimat
vertriebenen stand der Gesamtplan der innerbaye
rischen Umsiedlung zur Diskussion, den die baye
rische Staatsregierung am 2. Januar dem Landtag 
vorgelegt hat. Er liegt Ihnen auf Drucksache 3774 
vor. Der Berichterstatter und der Mitberichterstat
ter bezeichneten diesen Plan als sehr brauchbar. 
Nach kurzer Debatte wurde folgender Antrag ein
stimmig angenomme!).: 

Die Staatsregierung wtrd gebeten, alle Schritte 
zu unternehmen, welche geeignet sind, die Fi
nanzierung zur Durchführung des Gesamtplans 
für die innerbayerische Umsiedlung (Beilage 
3774) sicherzustellen. 

Ich empfehle dem Hohen Hause, diesem Beschluß 
des Ausschusses zuzustimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
erfolgt nicht. Wer dem Ausschußvorschlag die Zu
stimmung erteilt, wolle Platz behalten. - Stimm
enthaltungen - erfolgen nicht. Der Ausschußbe
schluß ist vom Plenum einstimmig gebilligt. 

Ich rufe auf die Ziffer 14 der Tageso,rdnung: 
Antrag der Abgeordneten Haußleiter, Dr. Be
cher und Dr. Malluche betreffend Beitritt de1· 
Bundesrepublik zur El~.ropäischen Verteidi
gungsgemeinschaft (Beilage 2778). 

Den Bericht über die Beratung im Ausschuß für 
Rechts- und Verfassungsfragen (Beilage 4072) er
stattet der Herr Abgeordnete Bezold; ich erteile 
ihm das Wort. 

-. Bezold (FDP), Berichterstatter: Herr Präsident, 
Hohes Haus! In seiner 153. Sitzung hat der Rechts
und Verfassungsausschuß über den Antrag der Ab
geordneten Haußleiter, Dr. Becher, Dr. Malluche, 
Thellmann-Bidner, Ullrich und Dr. Wüllner ver.:. 
handelt. Ich möchte vorwegnehmen, daß Herr Ab
geordneter Dr. Wüllner sowie die Herren Abgeord
neten Thellmann-Bidner und Ullrich ihre Unter
schrift unter den Antrag vom 23. Mai 1952 zurück~ 
gezogen haben. Der Antrag lautet: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, den Bei
tritt der Deutschen Bundesrepublik zur soge
nannten Europäischen Verteidigungsgemein
schaft unter den gegebenen Verhältnissen im 
Bundesrat 1abzuleihnen. 

Berichterstatter über den Antrag war meine Per
son, Mitberichterstatter war der Herr Abgeordnete 
Dr. von Prittwitz und Gaffron. Der Antragsteller, 
Herr Abgeordneter Haußleiter, war im Ausschuß 
anwesend und hat seinen Antrag vertreten. 

[)er Berichterstatter vertrat in der Vor.:. 
besprechung die Auffassung, daß 'es sich bei dem 
Antrag um da:s oft diskuHerte Pro1blem !hanldle, ob 
der Ministerpräsi:dent als Leiter der bayerischen 
Politik 11.md als der für die ibayerische Politik · 
allein verantwortliche Mann durch Beschlü;;se des 
Landtags g,eibunden werden könne, eine ibestimmte 
StelJ.lungnahme im IBundeslt"at in Bonn einzunehmen. 

Der Herr Kollege - Haußleiter vertrat selbstver
ständHch :den Standpunkt, daß der Ministerpräsi
den:t daz.u verpflichtet werden ikönne, uil!d begrün
dete dtes teils mit formalen Beihauptun:gen, vor 
allem aber mit der Behauptung; daß der Landtag 
wiederholt dem Ohef der Politik gegeniilber sich 
richtungweisend ver!halten :habe. !Er 1begrü.IJ1dete es 
aber vor 1allem damit, :daß durch die Annahme des 
KQ"iegsdienstverwe1gerungsgesetzes im Bayerischen 
Landtag eine bestimmte materielle Gi:ii..indlage für 
seinen Antra:g geg.eben sei. 

Der Herr Ministerpräsident war im Auss~huß 
sel!bst anwesend, und er erklärte entsplt"ech.end 
seinen Ausct:ührungen bei früheren älhnlichen De
batten, nach dem Wortlaut der bayerischen Ver
fassung sei er nach seiner .Auffassung allein ver
antwortlich dafür, wie er seine Stimme "im Bundes
rat in "Bonn abgebe. [)as g·elte aru.ch für 1seine Ver
antwortung vor dem Lan:dtag; denn Artikei 44 der 
bayerischen Verfassung setze eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen dem Ministerpräsidenten 
und dem Landtag ivoraus. [)er Herr Ministerpräsi
dent betonte, er könne und wolle sich bezüglich der 
Abgabe seiner .SHmme in dieser Sach·e schon des
halib einer Entscheid1mg und Bin:dung des L·andtags 
nicht unteil'werfen, weil auswärtige Angelegen
heiten Sache des Hundes seien, in die sich der 
Landtag nicht einmischen ikönne. Nach der Abgabe 
seiner Stimme im Bundesrat könne der Landtag · 



1558 Bayerischer Landtag - 148. Sitzung. Mittwoch, den 3. Juni 1953 

(Bezold [FDP]) 

später im Wege einer Kritik auf die Regierung 
Einfluß nelhmen und zur 1Stellungnahme das sa:gen, 
was ·err s'agen IZU müssen _glaiUibe. 

Auf ·diesen Standpunkt ihalben sich im Vedauf 
der Erörterungen so ziemlich die Redner auch der 
übrigen Parteien gestel.llt ürud damit zunächst einer 
formalen ErJ.edigung des Antrags das _Wort ge,r,edet. 
Zu dem Antrag sachlich Stellung zu nehmen, be
deutete ja, zunächst einmal forrmal :m prüfen, ob 
der Ahtrrag im Rahmen der !bayerischen Verfässun:g 
überhaupt ·zulässig war. lDie Rednerr stellten sich 
vor a11em au;f den Standpunikt, es sei.zwar möglich, 
daß rder Larudtag das V<e11halten der Regierung im 
Bund·esr.at einer KTitik unterrZiehe und unter Um
ständen sogarr nach Artiikel 44 Absatz 3 prüfe, ob 
durch das Verhalten des !Regierungschefs nicht eine 
Situation geschaffen worden sei, die es zum minde
sten nahe lege, daTrüb:er rzu !beraten und albzustim
men, ob das ve:rtr,auensvolle Zus1ammenarbeite11 
zwischen Landtag und iRegierungschef noch möglich 
sei, es sei alber gerade deshalb unmöglich, den Chef 
der Poföik mit g,ebundener Order nach lBonn zu 
schicken. 

Die Folge dieser DiskiUssion w,ar, daß der Herr 
Abgeordnete Hau ß 1 e i t e ,r, um diesen verfas
sungsrechtlichen Bedenken ziu !begegnen, nunmehr 
mündlich einen Antrag des Wortlauts stellte: 

Die Staatsregierung wird ersucht, beim Bund 
dahin izu wirken, daß vor der endgiilltigen 
Entscheidung über den E1VG-Ve!rtrag die Ver
fässungsmäßigkeit des EVG-Vertrags durch 
das BundesveTfassungsgericht geiklärt wird. 

Der Herr iM 1 n i s t e r p T ä s i d e n t bezeichnete 
diesen mündlich vorgebrachten Antrag als üiber
holt, da die Bundesregierung iberr.eits erklärt !habe, 
kein Gutachten einiholen zu wol'len. Sowohl der 
Herr Ko11ege Dr. Fisch er 'a:ls ·auch der Herr 
Kollege Dr. Z d r a 1 e k, wie auch - wenigstens 
dem 1Sinne nach -:-- der Herrr Kollege S t o c k 
nahmen den 1Standpunkt ein, man müsse die beiden 
Anträge voneinander trennen. lDer zweite müsse 
zurückgestellt werden und !könne erst behandelt 
werden, wenn er schriftlich formuliert sei. töer 
sachlichen Behandlung des Antnargs auf Bei1age 
2778 stehe die 'l1atsache entgeg,en, daß der Antrag 
verifassungsrechtlich nicht möglich sei. Der Herr 
Kollege Junker beantragte dann, die ibeiden An
träg,e zu trennen. !Das ist im Ausschuß durch ein
stimmigen Beschluß geschehen. Nachdem dieser Be-

schluß auf Trennung der he~den Anträge - des 
Antrags auf Beilage 2778 und des im Ausschuß 
,mündlich vorgetragenen Antrags - ge.f.aßt worden 
war, wurde der Antrag des He!rrn Abgeordneten 
Haußleiter auf iBeiJa:ge 2778 a1s raus verfassungs-

. r,echtlichen rdründen u:ri'zuilässig ,einstimmig albge
lelhnt. 

Ich bitte Sie, sich den be~den Beschlüssen des 
Ausschusses, dem Trennungsbeschluß und dem 
sachlichen Beschluß, anzuschließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: In diesem Fall er
schien eine Berichterstattung eingehenderer Art 
zweckmäßig, ·da es sich hierbei um eine grundsätz
liche Frage handelt. Eine Wortmeldung· erfolgt 
nicht. 

Wer dem einstimmigen Ausschußvorschlag die 
Zustimmung erteilt, wolle Platz behalten. --
Stimmenthaltungen? - 11 Stimmenthaltungen. Der 
Ausschußvorschlag ist vom Plenum gebilligt. 

Ich rufe auf die Ziffer 15 der Tagesordnung: 

Antrag des Abgeordneten Haas auf Verbleib 
der staatlichen Hufbeschlagschufä in Nürnberg 
(Beilage 3805). 

Der Berichterstatter, Herr Abgeordneter Falk, 
fehlt. Herr Abgeordneter Haas, erstatten Sie den 
Bericht an Steile des Herrn Abgeordneten Falk? 

Haas (SPD): Nein, ich möchte zur Sache ~prechen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wir können die Ma
terie nicht behandeln, wenn der Berichterstatter 
fehlt. Wir müssen den Gegenstand zurückstellen. 
Ziif:EeT 16 der Trageso11dnung ist schon erl€'digt. 

Zu Ziffer 17 liegen inzwischen noch Anträge, die 
parallel sind und mit der Materie zusammenhän
gen, zur Behandlung vor. Man kann unter diesen 
Umständen die Ausschußberatungen nicht gut als 
abgeschlossen betrachten. Ich empfehle, die Be
ratung hier im Plenum erst vorzunehmen, wenn im 
Ausschuß die zusammenhängenden Parallelanträge 
mit erledigt sind. 

Damit schlage ich vor, die heutigen Beratungen 
abzubrechen. Ich habe die Absicht, das Plenum des.· 
Landtags nach einer vierzehntägigen Ausschuß
arbeit zum 23. Juni wieder einzuberufen. - Das 
Hohe Haus ist damit einverstanden. Die Sitzung 
ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung 11 Uhr 46 Min.) 


